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Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung  
gemäß § 64 LWG NRW 

(Gewässerunterhaltungsgebührensatzung) 
 
Aufgrund  

- der §§ 7 - 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils gel-
tenden Fassung, 

- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712) zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 39 – 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, 

- der §§ 62 – 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,  

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1997 (BGBl. I. 1997, S. 
602), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, 
S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung,  

hat der Rat der Stadt Velbert in seiner Sitzung am 22.06.2021 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern 

(1) Der Stadt werden für die Unterhaltung aller sonstigen Gewässer im Stadtgebiet durch den 
Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) gemäß § 62 Abs. 3 LWG i.V.m. § 64 Abs. 2 
LWG Verbandsbeiträge auferlegt. 
 

(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 WHG: 
- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Was-

serabflusses, 
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere Erhaltung/Neupflanzung einer standortgerechten 

Vegetation, 
- die Erhaltung der Schiffbarkeit 
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers, ins-

besondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen, 
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder 

Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen 
Bedürfnissen entspricht. 
 

Gemäß § 39 Abs. 2 WHG muss die Gewässerunterhaltung die Bewirtschaftungsziele nach 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (§§ 27 bis 31 WHG) und das Maßnahmenpro-
gramm (§ 82 WHG) sowie den Bewirtschaftungsplan (§ 83 WHG) zur Erreichung u.a. eines 
guten ökologischen Zustandes bei natürlichen Gewässern berücksichtigen und es darf die 
Zielerreichung nicht gefährdet werden. Der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts muss Rechnung getragen werden. 
 

(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG erstreckt sich die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers auf 
das Gewässerbett und seine Ufer. Zur Unterhaltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG auch die 
Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat, soweit 
es dem Umfang nach geboten ist. 
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§ 2  
Umlage des Unterhaltungsaufwands 

(1) Die Stadt legt die Verbandsbeiträge für die Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 und Satz 2 LWG auf die Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der durch den BRW 
unterhaltenen Gewässer um. Eine Umlage des Aufwandes bzw. der Kosten erfolgt gemäß § 
64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG nur, soweit der Aufwand bzw. die Kosten nicht durch Anteile der 
sog. Erschwerer (§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 4 LWG) und Finanzierungshilfen des Landes 
(§ 64 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 72 LWG) gedeckt sind. 
 

(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beinhaltet gemäß § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG zusätzlich 
- die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage 
- den Aufwand für die Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie 
- die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 LWG). 

 
§ 3 

Gebührenpflichtige 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsgebiet der 

durch den BRW unterhaltenen Gewässer. Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet sind alle 
Grundstücke innerhalb eines Bereichs von Wasserscheiden, von denen aus ein Zufluss des 
Wassers zum Vorfluter erfolgen kann. Ein Grundstück kann auch zu mehreren seitlichen 
Einzugsgebieten gehören. Auf einen unmittelbaren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht 
an. Entscheidend ist allein die Lage des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet des Ge-
wässers.  
 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte (§ 64 Abs. 1 Satz 3 LWG). Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamt-
schuldner.  

 
(3) Die Gebühr ist im Sinne von § 6 Absatz 5 KAG grundstücksbezogen und ruht daher als 

öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 

(4) Wird das Eigentum oder das Erbbaurecht an einem Grundstück übertragen, so hat der bis-
herige Gebührenschuldner die Gebühren bis zum Ende des Monats zu entrichten, in den der 
Wechsel fällt. Für die Gebühren dieses Monats haftet daneben der neue Eigentümer als Ge-
samtschuldner. 

 
(5) Der bisherige und der neue Eigentümer sind verpflichtet, den Eigentumswechsel der Stadt 

anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und der neue Eigentümer so-
lange als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren, bis 
die für die Veranlagung zuständige Stelle von dem Eigentumswechsel Kenntnis erhält.  

 
(6) Veränderungen der Grundstücksfläche und der Nutzung hat der Gebührenpflichtige der 

Stadt binnen eines Monats nach der Änderung schriftlich anzuzeigen. Die Änderung wird 
zum Anfang des Monats berücksichtigt, der auf die Änderungsmitteilung folgt.  

 
§ 4 

Gebührenmaßstab 
(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 8 LWG pro Quadratmeter Grundstücksflä-

che. Dabei werden die Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG 
zu 90 % auf die versiegelten und zu 10 % auf die übrigen Flächen umgelegt, die sich auf 
Grundstücken befinden, die im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers liegen.  

(2) Versiegelte Flächen sind alle Flächen, auf denen bauliche Anlagen jedweder Art oder sons-
tige den natürlichen Wasserabfluss behindernde oder verändernde Befestigungen vorzufin-
den sind. Versiegelt sind hiernach insbesondere Flächen, soweit sie bebaut, überdacht oder 
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durch Beton, Asphalt, Pflastersteine, Klinker, Plattierungen, Fliesen oder ähnliche Materia-
lien gegen die Versickerung von Niederschlagswasser befestigt sind. 
 

(3) Übrige Flächen sind alle Flächen, die nicht nach § 4 Abs. 2 versiegelt sind. Hierzu gehören 
insbesondere Rasenflächen, Gewässerflächen,  Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und 
Waldflächen. 

 
(4) Die Flächengrößen werden im Wege der Selbstauskunft der Gebührenpflichtigen ermittelt. 

Hierzu ist von den Gebührenpflichtigen auf Anforderung der Stadt ein ausgefüllter Erklä-
rungsbogen über die Größe der versiegelten Flächen und der übrigen Flächen vorzulegen. 
Die Stadt prüft die Angaben und kann erforderlichenfalls die Vorlage weiterer Unterlagen und 
Nachweise fordern. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben der 
Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die Fläche von der Stadt im Wege der Schätzung ermit-
telt. Die Stadt kann anstelle des Selbstauskunftsverfahrens für die Flächenermittlung die vor-
handenen Daten dritter Behörden, insbesondere des BRW und der Technische Betriebe Ve-
lbert AöR, verwenden. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Gewässerunterhaltungspflicht, zur verursachergerechten 
Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühren und zum Nachweis der rechtmäßigen Er-
hebung dieser Gebühren. Die mitgeteilten Daten werden nur für die genannten Zwecke ver-
wendet und nicht an andere Stellen weitergegeben. Insoweit haben die Gebührenpflichtigen 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dul-
den.   

 
(5) Ändert sich die versiegelte oder die übrige Fläche des Grundstücks, so hat der Gebühren-

pflichtige die Größe der neuen Flächen binnen eines Monats nach Änderung der Stadt an-
zuzeigen. Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
 

§ 5  
Gebührensatz 

Der Gebührensatz beträgt: 
für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,0373 € 
für übrige Flächen von Grundstücken pro m² und Jahr 0,001 € 

 
§ 6  

Fälligkeit 
Die Gebühren werden für ein Kalenderjahr durch Gebührenbescheid festgesetzt. Der Bescheid kann 
mit einem anderen Abgabenbescheid verbunden sein. Es gilt im Übrigen die Grundabgabensatzung. 

 
§ 7 

Mitwirkungspflicht, Betretungsrecht 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Errechnen und die Erhebung der Gebühr erfor-

derlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Mitarbeiter oder Beauftragte der Stadt mit 
Berechtigungsausweis die Grundstücke betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustel-
len oder zu überprüfen.  

§ 8  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
a) entgegen § 3 Abs. 5 Satz 1 bei Wechsel des Gebührenschuldners die Änderungen 

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
b) als Gebührenpflichtiger entgegen § 4 Abs. 4 und Abs. 5 seinen Mitteilungspflichten 

nicht nachkommt oder Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung von Flächen zu 
den einzelnen Flächenarten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 
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c) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 
d) als Gebührenpflichtiger entgegen § 7 Abs. 2 Mitarbeiter oder Beauftragte der Stadt 

daran hindert, das Grundstück zu betreten, um Bemessungsgrundlagen festzustellen 
oder zu überprüfen. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet. 
 

§ 9  
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Velbert, den 24.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------- 
 

Förderrichtlinie der Stadt Velbert 
zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Altstadtfonds 

im Programmgebiet „Ortszentrum Neviges“ 
 
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form ver-
zichtet. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form soll explizit als geschlechterunab-
hängig verstanden werden. 

 
Präambel 
Im Jahr 2020 wurde das Ortszentrum in Velbert-Neviges auf Grundlage des „Integrierten Handlungs-
konzeptes zur Stärkung des Ortszentrums Velbert-Neviges“ in das Städtebauförderprogramm 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ aufgenommen. 
Im Fördergebiet soll privates Engagement für die Erhaltung und Entwicklung des Nevigeser Ortsze-
ntrums u.a. im Rahmen von finanziellen Zuschüssen unterstützt werden. Weiteres Ziel ist die Her-
beiführung bzw. Stärkung von Kooperationen unterschiedlicher Akteure in Neviges. 
Durch den Altstadtfonds sollen Projekte, Aktionen und Maßnahmen angestoßen und umgesetzt und 
somit die Teilnahme engagierter lokaler Akteure an der Stadtentwicklung gestärkt werden. Zugleich 
eröffnet der Fonds die Möglichkeit, finanzielle Mittel der Städtebauförderung flexibel und lokal ange-
passt einzusetzen. 
Auf Grundlage der Nr. 14 der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung des Landes Nordrhein-Westfa-
len vom 22.10.2008 richtet die Stadt Velbert für das Fördergebiet „Ortszentrum Neviges“ einen Alt-
stadtfonds zur Aufwertung und Attraktivierung der Nevigeser Altstadt ein. 
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1. Allgemeines 
 

1.1 Der Altstadtfonds dient dem Zweck, die aktive Mitwirkung von Bürgern, Eigentümern, Einzel-
händlern, Unternehmern, Organisationen, Vereinen, Arbeitsgruppen etc. zu fördern, private 
Finanzressourcen zu aktivieren und dadurch die Entwicklung im Programmgebiet „Ortszent-
rum Neviges“ zu unterstützen. Kleinteilige, nicht kommerzielle Projekte, Aktionen und Maß-
nahmen sollen durch den Altstadtfonds angestoßen und mit finanziellem Beitrag sowohl öf-
fentlicher als auch privater Mittel umgesetzt werden. 

 
1.2   Die Stadt Velbert gewährt mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW Zuschüsse zur Um-

setzung dieser Maßnahmen. 
 
1.3   Über die Vergabe der Mittel ist nach Maßgabe der „Richtlinien über die Gewährung von Zu-

wendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung“ (För-
derrichtlinien 2008), der jeweiligen Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung Düsseldorf 
und dieser Richtlinie zu entscheiden. 

 
2. Räumlicher Geltungsbereich und Fördervoraussetzungen 

Es werden ausschließlich Maßnahmen im Geltungsbereich des Programmgebietes „Ortszent-
rum Neviges“ gefördert. Die Abgrenzung des Gebiets ist in Anlage 1 dargestellt und Teil dieser 
Richtlinie. 
Grundsätzliche Voraussetzungen für die Förderung sind die technische Umsetzbarkeit, die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Einhaltung der Ziele des Integrierten Hand-
lungskonzepts sowie der Förderkriterien. 
 

3. Fördergegenstand 
 

3.1  Es sollen Maßnahmen unterstützt werden, die einen nachweisbaren, nachhaltigen Nutzen für 
das Ortszentrum in Velbert-Neviges haben. 
Gefördert werden: 

 Maßnahmen zur Belebung der lokalen Ökonomie 

 Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtbildes 

 Maßnahmen zur Imagebildung 

 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

 Maßnahmen/Aktionen/Workshops zur Aufwertung von Neviges 

 Mitmachaktionen/Festivitäten in Neviges 

 Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteilkultur 
 

3.2  Die Mittel des Altstadtfonds können für Investitionen und die dafür notwendigen vorbereiten-
den Maßnahmen im Fördergebiet „Ortszentrum Neviges“ eingesetzt werden. Der Teil der Mit-
tel, der nicht aus der Städtebauförderung stammt, kann auch für nicht-investive Maßnahmen 
eingesetzt werden. 

 
 
4. Art, Umfang, Höhe und Verwaltung der Mittel des Altstadtfonds 

 
4.1  Der Altstadtfonds wird mit den vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligten Fördermitteln mitfi-

nanziert. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind freiwillige Leistungen des Landes NRW und 
der Stadt Velbert. Eine Förderung durch den Altstadtfonds erfolgt nur im Rahmen der bewillig-
ten Fördermittel und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf 
Gewährung von Zuwendungen aus dem Altstadtfonds besteht nicht. 
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4.2  Der Altstadtfonds stellt bis zum Jahr 2025 jährlich ein Budget in Höhe von voraussichtlich 
20.000 € bereit. Voraussetzung für die jährlichen Städtebaufördermittel (von Bund, Land, Kom-
mune) in Höhe von 10.000 € ist, dass derselbe Betrag (10.000 €) jährlich an privaten Mitteln 
eingebracht wird. 

 
4.3  Mit öffentlichen Mitteln werden max. 50 Prozent der förderfähig anerkannten Kosten gefördert. 
 
4.4  Die Maßnahmenförderung aus Mitteln des Altstadtfonds wird als Zuschuss gewährt. Der Zu-

schuss soll im Regelfall einen Betrag von 5.000 € (brutto) pro Maßnahme und Jahr nicht über-
steigen. Im Einzelfall kann unter Angabe besonderer Gründe der genannte Betrag auch über-
schritten werden. Die Mittel sollen dem beantragten Zweck angemessen sein und wirtschaft-
lich verwendet werden. Die Zuwendung wird zweckgebunden für die beantragte Maßnahme 
bewilligt. 

 
4.5  Die Geschäftsführung des Altstadtfonds ist das Altstadtmanagement für das Ortszentrum Ve-

lbert-Neviges. Die Kasse des Altstadtfonds verwaltet die Stadt Velbert. 
 
5. Antragstellung 

 
5.1  Antragsteller und Zuwendungsempfänger können im Programmgebiet tätige juristische und 

natürliche Personen sein. 
 
5.2  Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Altstadtfonds ist schriftlich an die Stadt 

Velbert, Abteilung 3.3 Stadterneuerung und Umwelt zu richten. Es ist das Antragsformular der 
Stadt Velbert zu verwenden. 

 
5.3  Anträge können ganzjährig gestellt werden. Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Ein-

gangs bearbeitet. 
 
5.4  Folgende Angaben sind Bestandteil des Antrages: 

 Angaben zum Antragsteller 

 Beschreibung der Maßnahme(n), inklusive Nutzen und erwarteten Effekten zur Stärkung 
des Ortszentrums Velbert-Neviges 

 Räumliche Zuordnung der Maßnahme 

 Dauer der geplanten Maßnahme 

 Detaillierte Darstellung der Kosten und Finanzierung 
 
6. Vergaberechtliche Vorschriften 

Bei einem Finanzvolumen von mehr als 500 € (netto) sind mindestens drei Vergleichsangebote 
einzuholen. Die anzuwendenden Vergabegrundsätze gemäß § 25 Gemeindehaushaltsverord-
nung (GemHVO) sind zu beachten. 
 

7. Entscheidungsgremium 
 

7.1  Das Entscheidungsgremium entscheidet über und legitimiert die Mittelfreigabe aus dem Alt-
stadtfonds. Das Gremium berücksichtigt bei seinen Entscheidungen die grundsätzlichen Ziele 
und Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zur Stärkung des Ortszentrums Vel-
bert-Neviges. 

 
7.2  Das Gremium soll einen Querschnitt der Interessen möglichst aller Akteure in Neviges abbil-

den. Die Sitzung wird von einem Vertreter des Altstadtmanagements geleitet. 
Liste der stimmberechtigten Mitglieder des Entscheidungsgremiums: 

 2 Vertreter für die Gewerbetreibenden 

 1 Vertreter für den Bereich Gastronomie/Hotellerie 
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 1 Vertreter für die Eigentümer 

 2 Vertreter für die Vereine bzw. lokale Institutionen 

 2 Vertreter für den Bereich Kultur, Wallfahrt, Tourismus 

 3 Vertreter für die Anwohner 
An den Sitzungen nehmen folgende Vertreter in beratender Funktion teil: 

 1 Vertreter der Abteilung 3.3 Stadterneuerung und Umwelt der Stadt Velbert 

 1 weiterer Vertreter des Altstadtmanagements.  
Der Antragsteller erhält die Möglichkeit an der Sitzung des Entscheidungsgremiums teilzuneh-
men, um die Maßnahme persönlich vorzustellen und für Fragen des Gremiums zur Verfügung 
zu stehen.  
 

7.3  Für jedes ständige Mitglied des Entscheidungsgremiums ist mindestens ein Vertreter zu be-
stimmen. Die Mitgliedschaft im Gremium ist auf jeweils ein Jahr begrenzt und kann durch die 
Geschäftsführung (das Altstadtmanagement) jeweils um ein weiteres Jahr verlängert oder neu 
besetzt werden. Die ständigen Mitglieder und ihre Vertreter sollten möglichst nicht innerhalb 
eines Kalenderjahres wechseln, um eine kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten. 

 
7.4  Das Entscheidungsgremium entscheidet über die Förderung von Maßnahmen in einer öffent-

lichen Sitzung. Alternativ ist eine Beschlussfassung durch Umlaufbeschluss, auch als Zustim-
mung per E-Mail, möglich. Stimmrecht über die Förderung der Maßnahmen haben nur die 
Mitglieder des Gremiums. Zur Entscheidung genügt die einfache Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder (Enthaltungen werden nicht mitgezählt). Das Entscheidungsgremium ist nur be-
schlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder bei der Sitzung 
anwesend sind. 

 
7.5  Liegt eine Befangenheit vor, indem ein Gremiumsmitglied an einem beantragten Projekt in 

verantwortlicher Funktion beteiligt ist, dann wird dieses Mitglied von der entsprechenden Be-
ratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

 
7.6 Der Tagungszeitraum des Gremiums soll nach Bedarf, jedoch mindestens in einem halbjähr-

lichen Rhythmus stattfinden. 
 
8. Entscheidungskriterien 

Für die Bewertung von Anträgen werden folgende Kriterien herangezogen: 

 Nachhaltige Entwicklung: Die Maßnahme muss eine nachweisbar nachhaltige Entwick-
lung innerhalb des Ortszentrums Neviges bewirken. 

 Imagebildung: Die Maßnahme fördert das Image und die Identifikation mit dem Ortsze-
ntrum Neviges. 

 
9. Ausschlusskriterien 

Folgende Maßnahmen können grundsätzlich nicht gefördert werden: 

 Maßnahmen, die bereits durch andere Richtlinien oder Förderprogramme gefördert wer-
den (Verbot der Doppelförderung) 

 Maßnahmen, mit deren Durchführung vor der Bewilligung bereits begonnen wurde 

 Laufende Betriebs- und Sachkosten des Antragstellers 

 Reguläre Personalkosten des Antragstellers 

 Jegliche Kosten, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Maßnahme stehen 

 Maßnahmen außerhalb des Fördergebiets „Ortszentrum Neviges“ 

 Pflichtaufgaben der Kommune 

 Maßnahmen, die der Gewinnerzielung dienen 

 Unbefristete Maßnahmen. 
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10. Bewilligung und Mittelverwendung 
 

10.1  Das Entscheidungsgremium kann die Förderung einzelner Maßnahmen an Auflagen binden. 
 
10.2  Die Bewilligung erfolgt schriftlich per förmlichen Zuwendungsbescheid durch die Stadt Velbert. 
 
10.3  Erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides darf mit der Maßnahme begonnen werden. 
 
10.4  Das Entscheidungsgremium kann jederzeit die Durchführung der Maßnahme prüfen oder 

Dritte mit der Überprüfung beauftragen. 
 
10.5  Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung der Maßnahme 

an die Stadt Velbert, Abt. 3.3 Stadterneuerung und Umwelt zu senden. Der Verwendungs-
nachweis besteht aus folgenden Unterlagen: 

 Kurzdokumentation / Erläuterung zur durchgeführten Maßnahme 

 Fotos zur freien Verwendung 

 Ggf. Belege der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Presseartikel) 

 Vollständige Kosten- und Finanzierungsübersicht (Einnahmen/Ausgaben) 

 Alle Originalrechnungen zu den Ausgaben 

 Angebote mit entsprechenden Preisvergleichen bei Kosten über 500 Euro (netto) 
 

10.6  Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in der Regel nach Durchführung der Maßnahme und 
Prüfung des Verwendungsnachweises. Ist eine vom Entscheidungsgremium ausgewählte 
Maßnahme ohne Vorfinanzierung nicht durchführbar, kann im Ausnahmefall auch eine Vorfi-
nanzierung aus dem Altstadtfonds erfolgen. 

10.7  Die Abrechnung muss innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Abschluss der Maß-
nahme vorgenommen werden. 

 
10.8  Eine nachträgliche Erhöhung der Zuwendungen bei Überschreitung der veranschlagten Kos-

ten ist ausgeschlossen. Reduzieren sich die nachgewiesenen Kosten gegenüber der Bewilli-
gung, verringert sich der Zuschuss entsprechend. 

 
10.9  Mit öffentlichen Mitteln werden maximal 50 Prozent der förderfähig anerkannten Kosten für 

investive Maßnahmen gefördert. 
 
11. Zweckbindungsfrist 

Für investive Maßnahmen, wie Ersteinrichtungen oder bewegliche Gegenstände, ist eine 
Zweckbindungsfrist von fünf Jahren ab Anschaffungsdatum vom Zuwendungsempfänger ein-
zuhalten und sicherzustellen. Dies beinhaltet sowohl die zweckentsprechende Nutzung als 
auch die Instandhaltung und Ersatzbeschaffung bei Verlust. Erst nach Ablauf der zeitlichen 
Bindung kann über die erworbenen Gegenstände frei verfügt werden. 
Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder erworbenen Gegen-
stände frei verfügt werden. 
 

12. Rücknahme und Widerruf des Bewilligungsbescheids 
Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder falscher Angaben kann der Bewilligungs-
bescheid auch nach Auszahlung des Zuschusses entweder zurückgenommen oder widerrufen 
werden. Zu Unrecht ausgezahlte Beträge werden mit der Aufhebung des Bewilligungsbe-
scheids zur Rückzahlung fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit 5 Prozentpunk-
ten über dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247) jährlich zu ver-
zinsen. 
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13. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit Ihrer Veröffentlichung des entsprechenden Ratsbeschlusses im 
Amtsblatt der Stadt Velbert in Kraft. 

 
Anlage 1: Abgrenzung des Fördergebietes 
 
Velbert, den 28.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 

 

Anlage 1 zur Förderrichtlinie „Altstadtfonds“: 
Räumlicher Geltungsbereich des Programmgebiets  

Ortszentrum Neviges  
 

 
 
 
Die oben aufgeführte Richtlinie wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab in der Abteilung 3.3 
Stadterneuerung und Umwelt, Thomasstraße 1, während der Dienststunden der Stadtverwaltung 
Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
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Hinweise: 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die „Förderrichtlinie der Stadt Velbert zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Altstadtfonds im 
Programmgebiet „Ortszentrum Neviges““ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Velbert treten die 
vorgenannten Richtlinien in Kraft. 
 
Velbert, 28.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------- 
 

Satzung der Stadt Velbert 
über die Sicherung und sozialverträgliche 

Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen im 
Teilbereich „Unterstadt“ des Stadtumbaugebiets „Vel-

bert-Nordstadt“ (Stadtumbausatzung) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) sowie des § 171 d Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Velbert am 22.06.2021 folgende 
Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Zu sichernde Planung 
Der  Rat  der  Stadt  Velbert  hat  am  27.02.2007  das  städtebauliche  Entwicklungskonzept 

„Stadtumbau – Velbert Nordstadt“ vom 20.12.2006 als städtebauliches Entwicklungskonzept im 
Sinne von § 171 b Abs. 2 BauGB beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat der Stadt Velbert am 
27.02.2007 den Geltungsbereich des Stadtumbaugebiets gemäß § 171 b Abs. 1 BauGB festge-
legt. Mit der vorliegenden Satzung soll die Erreichung der im städtebaulichen Entwicklungs-
konzept definierten Zielsetzung in einem Teilbereich dieses Stadtumbaugebiets gesichert werden. 
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§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst einen Teilbereich des in § 1 benannten 
Stadtumbaugebietes. Dies ist auf dem anliegenden Übersichtsplan zeichnerisch dargestellt (An-
lage 1). 

 
§ 3 

Genehmigungspflicht 
(1) Im Geltungsbereich der Satzung gemäß § 2 bedürfen 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB oder die Beseitigung baulicher Anlagen 
b) erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-

lichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzei-
gepflichtig sind, 

der Genehmigung der Stadt Velbert. 

 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, um einen den städtebaulichen und sozialen Be-

langen Rechnung tragenden Ablauf der Stadtumbaumaßnahmen zu sichern. Die Genehmi-
gung ist zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls ein Absehen von 
dem Vorhaben oder der Maßnahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

 
(3) Im Übrigen sind im Geltungsbereich die in § 171 d Absatz 2 und 4 BauGB genannten 

Vorschriften anzuwenden. 
 

§ 4 
Vorkaufsrecht und Enteignung 

Im Geltungsbereich dieser Satzung besteht gemäß § 24 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ein 
allgemeines Vorkaufsrecht sowie die Möglichkeit der Enteignung nach § 85 Absatz 1 Nummer 7 
BauGB. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB werden eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 und 2 

BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel in der Abwägung unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Velbert geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
Velbert, den 28.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Anlage 1 
Geltungsbereich zur Satzung der Stadt Velbert 

über die Sicherung und sozialverträgliche Durchführung 
von Stadtumbaumaßnahmen im 

Teilbereich „Unterstadt“ des Stadtumbaugebiets „Velbert-Nordstadt“ 
(Stadtumbausatzung) 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oben aufgeführte Satzung wird vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Abteilung 3.3 
Stadterneuerung und Umwelt, Thomasstraße 1, während der Dienststunden der Stadtverwaltung 
Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

 

Hinweise: 
 

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die „Satzung der Stadt Velbert über die Sicherung und sozialverträgliche Durchführung von Stad-
tumbaumaßnahmen im Teilbereich „Unterstadt“ des Stadtumbaugebiets „Velbert-Nordstadt“ (Stad-
tumbausatzung)“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Velbert, 28.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------- 
 

Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Velbert 

(Abfallentsorgungssatzung) 
vom 24.06.2021 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW., S. 666) zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW.2020 , S. 218 b, ber. 304 a), der §§ 5, 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NRW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 7. April 2017 (GV.NRW 2017, S.442 ff.), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 2012, S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 
2020, S. 2232 ff.), des § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I 2017, S. 896 
ff.) zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs.2 des Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie 
der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 ff.), des Elektro- und Elektronik-
gerätegesetzes (ElektroG) vom 20. Oktober 2015 (BGBL. I 2015, S. 1739 ff.) zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batteriegesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I 
2020, S. 2280 ff.), des Batteriegesetzes (BattG) vom 25. Juni 2009 (BGBl. I 2009, S. 1582), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Batteriegesetzes vom 03.11.2020 
(BGBl. I 2020, S. 2280 ff.), des Verpackungsgesetztes (VerpackG – Art. 1 des Gesetzes zur Fort-
entwicklung der haushaltsnahen Getrennhaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05. Juli 2017 - 
BGBl. I 2017, S. 2234 ff.),  zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Afall-
rahmenrichtlinie der Europäischen Union vom 23.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2232 ff.) des § 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 (OWiG - BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 185 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I 2020, S. 1328) sowie in Ver-
bindung mit der Satzung  der Stadt Velbert für das Kommunalunternehmen, Technische Betriebe 
Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 28.10.2019 – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe 
Velbert, Anstalt des öffentlichen Rechts, in seiner Sitzung am 24.06.2021 folgende Satzung be-
schlossen:  
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§ 1 
Abfallwirtschaftliche Ziele 

 
(1) Die Abfallwirtschaft in der Stadt Velbert wird von der TBV AöR nach folgender Zielset-

zung vorgenommen: 
 a) Vermeidung von Abfällen (insbesondere durch Gebrauch von langlebigen Erzeugnissen 

und Wiederverwendung von Mehrwegprodukten); 
 b) stoffliche Verwertung von Abfällen (insbesondere durch Getrennthaltung am Anfallort und 

getrennte Einsammlung); 
 c) chemisch-physikalische oder biologische Behandlung von Abfällen; 
 d) thermische Verwertung von Abfällen; 
 e) Beseitigung von Abfällen. 
 
(2) Insbesondere sollen Abfälle aus Industrie und Gewerbe, für die die Vermeidung oder die stoff-

liche oder thermische Verwertung technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar sind, nicht 
beseitigt werden. Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) ist einzuhalten. 

 
§ 2 

Vermeidung von Abfällen 
 
(1) Zur Vermeidung von Abfällen werden Haushaltungen mit dem Ziel, beraten und informiert, den 

Anfall von Abfällen durch entsprechende Entscheidungen bei Einkauf von Produkten zu ver-
meiden. 

 
(2) Die TBV AöR wirkt in ihrem Zuständigkeitsbereich darauf hin, dass möglichst wenig Abfall 

entsteht. Dem dienen vor allem folgende Maßnahmen: 
 a) Abfälle zur Verwertung müssen nach Maßgabe des § 10 getrennt gehalten werden. 
 b) Bei Veranstaltungen auf Grundstücken oder in Einrichtungen der Stadt oder der TBV AöR 

dürfen Speisen und Getränke nur in pfandpflichtigen, wiederverwendbaren Verpackungen 
und Behältnissen ausgegeben und pfandpflichtige, wiederverwendbare Bestecke verwen-
det werden. Ausnahmen bedürfen einer besonderen Genehmigung im Einzelfall. Einzel-
heiten (z. B. abfallwirtschaftliche Auflagen) werden in der Genehmigung für die Veranstal-
tung festgelegt. 

 c) Die Eigenkompostierung wird gefördert. 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
(1) Die TBV AöR betreibt die Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Velbert nach Maßgabe der 

Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als 
„kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit. 

 
(2) Die TBV AöR informiert und berät die privaten Haushaltungen über die Möglichkeiten der Ver-

meidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, der Verwertung und Entsorgung von Abfällen 
(§ 46 KrWG). 

 
(3) Die TBV AöR kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ganz oder teilweise Dritter bedienen. 
 
(4) Der Kreis Mettmann berät und informiert Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen ge-

mäß § 2 Abs. 1 seiner Abfallsatzung zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfäl-
len. 
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(5) Der Kreis Mettmann hat die Stadt Velbert nach § 22 KrWG mit der Durchführung der Entsor-
gung der nichtbrennbaren Abfälle aus dem Stadtgebiet Velbert beauftragt, die dem Anschluss- 
und Benutzungszwang der Abfallsatzung des Kreises Mettmann an die städtischen Deponien 
unterliegen. Die Stadt Velbert entsorgt deshalb diese Abfälle auf ihren Deponien, soweit dies 
aufgrund bestehender Genehmigungen zulässigerweise geschehen kann. Das Anschluss- 
und Benutzungsrecht, der Anschluss- und Benutzungszwang sowie der zugelassene Abfall-
katalog sind in der Abfallsatzung des Kreises Mettmann abschließend geregelt. 

 
§ 4 

Abfallentsorgungsleistungen 
 

Die Entsorgung von Abfällen durch die TBV AöR umfasst  
 
- das Einsammeln und Befördern von Restmüll  
 
- das Einsammeln und Befördern von Bioabfall (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KrWG). Unter Bioabfällen 
sind hierbei alle im Abfall enthaltenden biologisch abbaubaren Abfallanteile zu verstehen mit Aus-
nahme von gekochten Speiseresten (vgl. § 3 Abs. 7 KrWG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von Kunststoffabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-Verpa-
ckungen im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von Metallabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-Verpackungen 
im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 KrWG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von Altpapier, (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG); hierzu gehört Alt-
papier, welches keine Einweg-Verpackung (§ 3  Abs. 1 VerpackG) aus Papier Pappe/Karton dar-
stellt, wie z.B. Zeitungen, Zeitschriften und Schreibpapier; Einweg-Verkaufsverpackungen aus 
Pappe/Papier/Karton werden ebenfalls erfasst, sind aber dem privatwirtschaftlichen dualen System 
auf der Grundlage der §§ 13 ff. VerpackG zugeordnet.  
 
- das Einsammeln und Befördern von Glasabfällen, soweit es sich nicht um Einweg-Verpackungen 
im Sinne des § 3 VerpackG handelt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 KrWG)   
 
- das Einsammeln und Befördern von Alttextilien (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 KrWG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen (Sperrmüll; § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 
KrWG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und § 16, Abs. 3  dieser Satzung 
 
- das Einsammeln und Befördern von Altbatterien gemäß § 13 Batteriegesetz (BattG) 
 
- das Einsammeln und Befördern von gefährlichen Abfällen mit dem mobilen Schadstoffmobil ( § 
20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 KrWG) 
 
- das Aufstellen, die Unterhaltung und das Entleeren von Abfallbehältern auf öffentlichen Verkehrs-
flächen und in öffentlichen Anlagen  
 
- sowie das Einsammeln und Befördern verbotswidriger Abfallablagerungen auf den der Allgemein-
heit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet 
 
- Information und Beratung über die Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Verwertung 
und Entsorgung von Abfällen (§ 46 KrWG). 
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Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, Pa-
pier/Pappe/Karton, Leichtstoffverpackungen (z.B. Kunststoffe, Verbundstoffe) erfolgt im Rahmen 
des rein privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung von 
gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpackungsgesetzes (Ver-
packG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein Bestandteil der öffentlichen Abfallentsor-
gungseinrichtung der Stadt. Es werden im Rahmen dieser Satzung und unter Berücksichtigung einer 
jeweils geltenden Abstimmungsvereinbarung mit den privaten Systembetreibern gemäß § 22 Ver-
packG lediglich flankierende Regelungen dahin getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) in 
die Erfassungsbehältnisse (z.B. gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) des privatwirtschaftli-
chen Systems eingeworfen werden können. Die Erfassung von Einweg-Verpackungen aus Pa-
pier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung für Drucker-
zeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften (z.B. Altpapiertonne, dezentral aufgestellte Altpapier-Depotcon-
tainer, Abgabemöglichkeit am Wertstoffhof) 
Für gebrauchte Verpackungen im Sinne von § 14 des VerpackG stehen folgende Sammelgefäße 
zur Verfügung: 

1. Gelbe Sammelbehälter für Leichtstoffverpackungen (gelbe 120 l, 240 l, 1.100 l  Behälter und 
gelbe 90 l Säcke) 

2. Depotcontainer für Hohlglas 
3. Sammelbehälter für Papierverpackungen (Altpapier-Depotcontainer, Altpapier-Tonne, 

Presscontainer als Abgabemöglichkeit auf dem Wertstoffhof u. a. für größere Gebinde) 
Jede Besitzerin und jeder Besitzer dieser Wertstoffe ist aufgefordert, hierfür die zur Verfügung ge-
stellten Behältnisse zu nutzen. 

§ 5 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die TBV AöR sind gemäß § 20 Abs. 3 KrWG mit 

Zustimmung des Kreises Mettmann als zuständiger Behörde alle Abfälle ausgeschlossen, 
die nicht in den in dieser Satzung beigefügten, einen Bestandteil dieser Satzung bildenden 
Listen (Abfallkataloge), aufgeführt sind, und darüber hinaus folgende Abfälle:  
 

1.  Abfälle, die aufgrund eines Gesetzes (z. B. VerpackG) oder einer   Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG einer  Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rück-
nahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt/Ge-
meinde nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 
20 Abs. 3 Satz 1 KrWG). 
 

 2.   Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, insbesondere aus 
Industrie und Gewerbe, die nicht in zugelassenen Behältern (§ 12) gesammelt werden 
können oder nach ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Si-
cherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplä-
nen des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 
20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). 

 
 3. Pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken (land-

wirtschaftliche Betriebe und Erwerbsgärtnereien). 
 
 4.  Bioabfälle im Sinne von § 3 Nr. 7 KrWG aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 

Haushaltungen, insbesondere Gewerbe und Landwirtschaft, soweit diese ein Behältervo-
lumen von 770 l pro Grundstück und Leerungszeitraum überschreiten. 

 
5. Küchen- und Kantinenabfälle nach § 3, Abs.1 der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV). 

Ist eine Verwertung aufgrund deren geringer Menge wirtschaftlich nicht zumutbar, können 
diese mit den bei ihnen angefallenen Abfällen aus privaten Haushaltungen gemeinsam 
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erfasst und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden (§ 3, Abs. 2 
GewAbfV). 

 
 6. Erde und Steine (Erdaushub), Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik sowie Baustoffe auf 

Gipsbasis (Bauschutt) und kohlenteerhaltige Bitumengemische, Bitumengemische (Stra-
ßenaufbruch) sowie Kohlenteer und teerhaltige Produkte. 

 
 7. Sperrige Abfälle aus Wohnungen und anderen Teilen von Wohngrundstücken, die wegen 

ihres Umfangs, ihrer Art oder ihres Gewichts nicht durch eine Fahrzeugbesatzung von 
Hand verladen werden können (s. § 16 (2). 

 
 8. Elektro- und Elektronikgeräte gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) vom 

20. Oktober 2015 (BGBL. I, S. 1739), die eine Kantenlänge von 40 cm unterschreiten. 
Diese Geräte werden kostenlos auf dem Wertstoffhof der DBV, Industriestr. 33 angenom-
men. 

 
 9. Gefährliche Abfälle, d.h. schadstoffhaltige Bestandteile des Hausmülls wie Batterien, 

Lackreste, Lösungsmittel, Medikamente (Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel), 
Gasentladungslampen usw. . Aus dem Bereich Haushaltungen werden diese an der von 
der TBV AöR eingerichteten mobilen Sammelstelle angenommen. Aus anderen Her-
kunftsbereichen als Haushaltungen werden diese an der vom Kreis Mettmann bestimmten 
Sammelstelle angenommen, wobei der Kreis die diesbezügliche Gebührenpflicht in seiner 
Abfallsatzung regelt. Ort und Zeitpunkt der Annahme werden ortsüblich bekannt gemacht. 
Gefährliche Abfälle sind gemäß § 9 a KrWG vom Abfallerzeuger (§ 3 Abs. 8 KrWG) bzw. 
Abfallbesitzer (§ 3 Abs. 9 KrWG) von anderen Abfällen getrennt zu halten und der Stadt 
zu überlassen. Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i. V. m. § 48 KrWG 
sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Stadt bekannt gegebe-
nen Terminen an den Sammelstellen und Sammelfahrzeugen angeliefert werden.  

 
 10. Abfälle aus Verpackungen im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Fortentwicklung der haus-

haltsnahen Getrennthaltung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 05. Juli 2017 (BGBL. I 
2017 S. 2234 ff.), soweit es sich um folgende Verpackungen handelt: 

 
  a) Transportverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 VerpackG, die vom Hersteller 

und Vertreiber (§ 3 Abs. 12 und 14 VerpackG) zurückzunehmen und einer erneuten 
Verwendung oder einer stofflichen Verwertung zuzuführen sind (§ 4 Abs. 2 VerpackG). 

  b) Umverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2, VerpackG, die vom Vertreiber (§ 3 
Abs. 12 VerpackG) zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung oder einer stoff-
lichen Verwertung zuzuführen sind (§ 4 Abs. 2 VerpackG). 

 
       (2) Über Absatz 1 hinaus kann die TBV AöR in Einzelfällen mit Zustimmung des Landrats als 

Untere staatliche Verwaltungsbehörde Abfälle vom Einsammeln und Befördern ganz oder teil-
weise ausschließen, wenn diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen entsorgt werden können. Die TBV AöR kann die Besitzer solcher Abfälle 
verpflichten, diese bis zur Entscheidung der Unteren staatlichen Verwaltungsbehörde auf ih-
rem Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit (§ 15 KrWG) nicht beeinträch-
tigt wird. 

 
(3) Soweit Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch die TBV AöR ganz oder teilweise aus-

geschlossen sind, sind deren Besitzer nach den Vorschriften der Abfallsatzung des Kreises 
Mettmann in der jeweils geltenden Fassung zur Entsorgung der Abfälle verpflichtet. 

 
(4) Die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anlagen und in der freien 

Landschaft von der TBV AöR oder den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs aufge-
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stellten Abfallbehälter sind für Abfälle bestimmt, die beim Verzehr von Lebens- und Genuss-
mitteln im Freien anfallen. Es ist unzulässig, diese Abfallbehälter zum Ablagern anderer Abfälle 
zu benutzen. 

 
(5) Änderungen der Liste (Abfallkatalog) gemäß Absatz 1 werden ortsüblich bekannt gemacht. 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 4 

bis 5  berechtigt, von der TBV AöR den Anschluss seines Grundstücks an die kommunale 
Entsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlussrecht). Bei Geltendmachung des Anschluss-
rechts ist das nach § 13 dieser Satzung vorgesehene Mindest-Restmüllbehältervolumen ein-
zuhalten. Eine Biotonne wird nur in Kombination mit einem Restmüllgefäß zur Verfügung ge-
stellt. 

 
(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im Rah-

men der §§ 4 bis 5 das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden 
Abfälle der kommunalen  Entsorgung zu überlassen (Benutzungsrecht) soweit sie nicht gemäß 
§ 5 Abs. 1 und 2 vom Einsammeln und Befördern ausgeschlossen sind. Für Grundstücke, die 
nicht an die kommunale Entsorgungseinrichtung angeschlossen sind, beinhaltet das Benut-
zungsrecht die Ablieferung bei der für den jeweiligen Abfall vorgesehenen Abfallentsorgungs-
anlage; ein Recht auf Abholung besteht bei nicht angeschlossenen Grundstücken nicht. 

 
(3) Wenn ein Grundstück in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt ist, sind neben der Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer auch die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer oder 
Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern anschluss- und benutzungsberechtigt, wenn 
und soweit nach Maßgabe der Satzung der TBV AöR über grundstücksbezogene Benutzungs-
gebühren auch die anderen durch die TBV AöR erhobenen grundstücksbezogenen Benut-
zungsgebühren auf die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer oder Gruppen von Woh-
nungs- und Teileigentümer aufgeteilt werden sollen. Auf Antrag der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer können in diesem Falle an ihrer Stelle die einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer oder Gruppen von Wohnungs- und Teileigentümern in der Weise an die kommunale 
Entsorgungseinrichtung angeschlossen werden, dass ihnen nach Maßgabe dieser Satzung 
eigene Abfallbehälter bereitgestellt werden.  

 
§ 7 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das Grund-
stück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Ei-
gentümer eines Grundstücks als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer (z. B. 
Mieter, Pächter) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 4 bis 5 die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfal-
lenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus pri-
vaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, 
die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in 
Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleich-
baren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer auf Grundstücken, die 

nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z. B. gewerblich / industriell genutzt werden, ha-
ben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 30. Juni 2021 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21 

zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2  2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 
7 Abs. 2 der GewAbfV einen Pflicht-Restmüllbehälter zu benutzen. Abfälle gelten als angefal-
len, wenn erstmalig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sog. Hucke-
packverfahren ist unzulässig, d.h. angefallener Restmüll darf als gemischter Siedlungsabfall 
(Abfallschlüsselnummer 20 03 01) nicht mit anderen Abfällen, die einer anderen Abfallschlüs-
sel-Nummer der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen sind, entsorgt werden. 
Im Übrigen gilt Abfall zur Beseitigung als angefallen, wenn konkrete Verwertungsmaßnahmen 
durch den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter Beachtung der Vorgaben zur Trennung 
von Abfällen in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und nachvollziehbar aufgezeigt wer-
den können. Dies ist z.B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, benutzten Papiertaschen- bzw. 
Papierküchentüchern, Küchenschwämmen, Kehricht, benutzten Damenbinden und Tampons, 
Zigarettenkippen sowie zerbrochenem Porzellan anzunehmen. 

 
         Die Zuteilung des Gefäßvolumens für den Pflicht-Restmüllbehälter erfolgt auf Grundlage der 

Maßgaben von § 13 (3) dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 
GewAbfV Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die 
in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und 
industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
und Zusammensetzung ähnlich sind, sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtun-
gen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, 

die anderweitig z. B. gewerblich / industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden (sogenannte gemischt genutzte Grundstücke). Die gemein-
same Nutzung von Abfallbehältern durch private Haushaltungen oder Erzeuger und Besitzer 
von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

 
§ 8 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 
 

Ein Benutzungszwang nach § 7 besteht nicht,  
 
- soweit Abfälle gemäß § 5 dieser Satzung von der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 

ausgeschlossen sind; 
- Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückgenommen 

werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige Behörde 
ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid gemäß § 26 Abs. 3 oder Abs. 4 KrWG erteilt wor-
den ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG) 

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG unterliegen und die TBV AöR an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs.2 Satz 
1 Nr. 1 KrWG); 

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich sind im Sinne des § 3 Abs.5 KrWG, durch 
eine nach § 17 Abs.2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG zulässige gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG, durch eine nach § 17 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlungen einer ordnungsge-
mäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit dies der TBV AöR nachgewiesen 
worden ist und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. 
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§ 9 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung be-
steht bei Grundstücken die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, so-
weit der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige  nachweist, dass er/sie in der Lage ist, 
Abfälle zur Verwertung auf dem an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlos-
senen Grundstück ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG zu verwerten 
(Eigenverwertung). Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioabfall-
gefäß besteht insoweit dann, wenn der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige nachvoll-
ziehbar und schlüssig darlegt, dass er/sie nicht nur willens, sondern auch fachlich und tech-
nisch in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungs-
gemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs.3 KrWG selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. 
Ratten), nicht entsteht. Die TBV AöR stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom An-
schluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 
(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht zu 

Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt 
werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden 
Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwiegen-
den öffentlichen Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfordern. Überwie-
gende öffentliche Interessen sind insbesondere dann gegeben, wenn ohne eine Überlassung 
an die TBV AöR, der Bestand, die Funktionsfähigkeit oder die wirtschaftliche Auslastung der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtungen gefährdet werden. Die TBV AöR stellt auf der 
Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine 
Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG 
besteht.  

 
(3) Es kann eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang erteilt werden, wenn dieser zu 

einer unzumutbaren Härte für den Überlassungspflichtigen führen würde und die schadlose 
Verwertung oder Beseitigung nach den §§ 5 ff. und 10 ff. KrWG gewährleistet ist. 

 
§ 10 

Getrennthalten von Abfällen zur Verwertung 
und Abfällen zur Beseitigung, 

Benutzung und Leerung bzw. Abholung der Abfallbehältnisse für Leichtstoffverpackungen 
 

(1) Alle Verpackungen, unabhängig von den Materialien, aus denen sie bestehen (§ 3 Abs. 1 Ver-
packG) und verwertbare Abfälle wie Altglas, Altpapier, Kartonagen, Kunststoffe, Verbundstoffe, 
Elektro- und Elektronikgeräte, Metallschrott, Holz, Kork, Textilien, kompostierbare Stoffe und 
die in § 5 Abs. 1 Ziffer 9 genannten schadstoffhaltigen Bestandteile des Hausmülls sind getrennt 
zu halten, sofern eine entsprechende Entsorgung angeboten wird. 

 
(2) Die gemäß Absatz 1 getrennt zu haltenden Stoffe dürfen nur in die hierfür bestimmten     
 Behältnisse gefüllt werden. Auf Wohnzwecken dienenden Grundstücken und  
 Grundstücksteilen anfallendes Altpapier und Kartonagen kann über die freiwillige blaue  
 Altpapier-Tonne oder über die Depotcontainer der Verwertung zugeführt werden. Die gefüllten  
 Behältnisse für Leichtstoffverpackungen bzw. Altpapier und Kartonagen müssen an  
 Abfuhrtagen um 7:00 Uhr soweit möglich am Fahrbahnrand bereitstehen und sind so  
 aufzustellen, dass der Straßenverkehr nicht gefährdet wird. Sie dürfen frühestens am  
 Vorabend hierfür bereitgestellt werden. Nach durchgeführter Abfuhr zurückgebliebene  
 Behältnisse müssen unverzüglich entfernt werden. 
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§ 11 
Benutzung und Bereitstellung 

der Abfallbehälter 
      
(1)    Die Abfallbehälter werden von der TBV AöR gestellt und unterhalten. Sie bleiben ihr Eigentum. 

 
(2)    Die Abfälle müssen in die von der TBV AöR gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur Ver-

fügung gestellten Depotcontainer, entsprechend deren Zweckbestimmung, eingefüllt werden. 
Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die 
Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. 

 
(3)    Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Behälter allen Hausbewoh-

nern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(4)   Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Behälter nach § 12 Abs.1 Buchstaben a und 

b dürfen nur zur Hälfte befüllt werden, falls keine entsprechenden Einsätze darin eingelassen 
sind. Abfälle dürfen nicht in die Abfallbehälter eingestampft, verdichtet oder in ihnen ver-
brannt werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehäl-
ter zu füllen. Die Behälter dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sie sich ordnungsgemäß 
schließen lassen. In Abfallsäcke dürfen zudem scharfkantige Gegenstände nur so verpackt 
eingefüllt werden, dass Verletzungen des Personals sowie Beschädigungen der Abfallsäcke 
ausgeschlossen sind. Die Abfallbesitzerinnen oder –besitzer dürfen die Abfälle nur in die ih-
ren Grundstücken zugeteilten Abfallbehälter einfüllen. Nicht ordnungsgemäß zugebundene 
Abfallsäcke werden nicht entsorgt; Behälter, deren Deckel nicht ordnungsgemäß geschlos-
sen sind oder fehlbefüllte Behälter werden nicht geleert. 

 
(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, die die Behälter, die Sammelfahr-

zeuge sowie die Entsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen kön-
nen, dürfen nicht eingefüllt werden. 

 
(6) Werden Stoffe, die nicht in den Listen (Abfallkataloge) zu § 5 Abs. 1 aufgeführt sind, in be-

reitgestellten Behältern vorgefunden, entfällt die Pflicht zur Entsorgung. Das gilt auch für Ab-
fälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung, die nicht in die zur Verfügung gestellten 
Behälter eingefüllt wurden. 

 
(7) Die in § 5 Abs. 1 Nr. 9 genannten schadstoffhaltigen Abfälle sind nach Art des Schadstoffes 

getrennt zu den Sammelstellen zu bringen. 
 
(8) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der 

Behälter oder durch Einbringen von nicht zugelassenen Gegenständen an den Sammelfahr-
zeugen oder den Entsorgungsanlagen entstehen entsprechend den gesetzlichen Haftungs-
regelungen. 

 
§ 12 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 

(1) Für das Einsammeln und Befördern von Wertstoffen und Abfällen werden folgende Behälter 
bzw. Säcke bereitgestellt: 

 
 a) 40 l Inhalt (Restmüll), in Form eines 80 l-Behälters, der 
    entsprechend gekennzeichnet ist, 
 b) 60 l Inhalt (Restmüll), in Form eines 120 l-Behälters, der 
    entsprechend gekennzeichnet ist, 
 c) 80 l Inhalt (Restmüll), 
 d) 120 l Inhalt (Restmüll, Bioabfall und Altpapier), 
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 e) 240 l Inhalt (Restmüll, Bioabfall und Altpapier), 
 f) 770 l Inhalt (Restmüll und Bioabfall), 
 g) 1100 l Inhalt (Restmüll und Altpapier). 
 h) 45 l Inhalt (Sack) 
 i) 70 l Inhalt (Sack), 
 
(2) Die TBV AöR bestimmt den Zweck der Abfallbehälter. 
 
(3) Die TBV AöR stellt und unterhält die Abfallbehälter, soweit ihr Einsammeln und Befördern nach 

dieser Satzung obliegen. Die Pflege der Abfallbehälter obliegt den Benutzern. Die Abfallbehäl-
ter verbleiben bei einem Wohnungswechsel auf dem Grundstück. 

 
(4) Die Behälter können auch für mehrere Grundstücke aufgestellt werden. 
 

§ 13 
Art, Anzahl und Größe der 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 
 
(1) Die Grundstückseigentümer bestimmen das von der TBV AöR bereitzustellende Behältervolu-

men für Restmüll zur Beseitigung. Hierbei ist jedenfalls das Mindest-Restmüllbehältervolumen 
gemäß Absatz 2 bis 4 einzuhalten. 
 

(2) Bei Grundstücken mit privaten Haushaltungen ist ein Mindest-Restmüllbehältervolumen von 
20 Litern pro Person und 2 Wochen für jeden mit Haupt- oder Nebenwohnsitz auf dem Grund-
stück gemeldeten Einwohner vorzuhalten. Für Grundstückseigentümer von Grundstücken, 
auf denen unter Nichtbeachtung des Anschluss- und Benutzungszwangs eine Bioabfalltren-
nung nicht erfolgt, wird ein Mindest-Restmüllbehältervolumen von 30 Litern pro Person und 2 
Wochen festgelegt.  
 

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird 
der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Einwohnergleich-
werten ermittelt. Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken, auf denen 
sich Nutzungen anderer Herkunftsbereiche als privaten Haushaltungen befinden, ein Mindest-
Restmüllbehältervolumen von 20 Litern pro Einwohnergleichwert und 2 Wochen für jedes auf 
dem Grundstück gemeldete Gewerbe sowie für jeden auf dem Grundstück gemeldeten Frei-
berufler vorzuhalten. 
Die Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt: 
 

 

        Zuordnung der Einwohnergleichwerte (EGW)  

Unternehmen/ Institution Bezugsgröße (je Platz / Be-
schäftigten / Bett) 

EGWB*  

öffentliche Verwaltungen, Geld-in-
stitute  

je Beschäftigten 0,27 

Verbände, Krankenkassen, Versi-
cherungen  

je Beschäftigten 0,27 

Krankenhäuser, Kliniken, Wohn-, 
Pflege- sowie Kinderheime  

je Bett 0,8 

Schulen, Kindergärten  je Schüler/Kind 0,08 
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Beherbungsbetriebe, Jugendher-
bergen  

je Bett 0,2 

Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschäftigten 3 

Gaststättenbetriebe, die nur als 
Schankwirtschaften konzessio-
niert sind, Spielhallen, Eisdielen 

je Beschäftigten 1 

Lebensmittelgroß- und –einzel-
handel (einschl. Bäckereien, 
Metzgereien) 

je Beschäftigten 1 

Sonstiger Groß- und Einzelhandel je Beschäftigten 0,4 

selbständige Tätigkeiten der 
freien Berufe  

je Beschäftigten 0,2 

selbständige Handels-, Industrie- 
u. Versicherungsvertreter  

je Beschäftigten 0,2 

Industrie, Handwerk und übriges 
Gewerbe 

je Beschäftigten 0,4 

 
 *EGW pro Bezugsgröße 
 Der Einwohnergleichwert für ein Unternehmen bzw. eine Institution wird wie folgt berechnet: 
 EGWgesamt (Unternehmen, Institution u. a. m.) = Bezugsgröße * anzusetzender EGWB. 
 Der berechnete EGWgesamt wird bis unter 0,50 auf die nächst niedrigere volle Zahl abgerundet  
und / oder ab 0,50 auf die nächst höhere volle Zahl aufgerundet.“ 

 
Als Beschäftigte gelten bei der Berechnung alle in einem Betrieb Tätige (z. B. Arbeitnehmer, 
Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeits-
kräfte. Halbtags Beschäftigte werden zu 50 v. H. beim EGWB bei der Veranlagung berück-
sichtigt. 
Beschäftigte, die weniger als die Hälfte, aber mindestens 25 % der branchenüblichen Arbeits-
zeit beschäftigt sind, werden zu 25 v. H. bei der Festsetzung der EGWB berücksichtigt. Beschäf-
tigte, die weniger als 25 % der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der 
Festsetzung der EGWB nicht berücksichtigt. Die beiden letztgenannten Regelungen gelten 
auch für Beschäftigte, die weniger als 50 % bzw. 25 % der branchenüblichen Arbeitszeit im 
Stadtgebiet Velbert (z. B. Außendienstmitarbeiter außerhalb Velbert) beschäftigt sind. 

 
(4) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllbehälter gesammelt werden 
können, werden die Mindest-Restmüllbehältervolumina gemäß Absatz 2 und Absatz 3 addiert. 

 
(5) Die TBV AöR prüft anhand der Meldedaten, ob zum Stichtag am 01.07. eines jeden Jahres das 

Mindest-Restmüllbehältervolumen eingehalten wird. Soweit das Mindest-Restmüllbehältervo-
lumen unterschritten wird, teilt die TBV AöR von Amts wegen ein höheres Volumen zu. Eine 
Volumenreduzierung von Amts wegen erfolgt nicht. 

 
(6) Das zugeteilte Volumen ist, soweit das Mindest-Restmüllbehältervolumen eingehalten wird, 

auf Antrag des Grundstückseigentümers in Textform zu ändern. Der Antrag kann mit Wirkung 
zum 01.01., 01.03. oder 01.07. eines Jahres gestellt werden. Für eine Änderung mit Wirkung 
zum 01.01. muss der Antrag bis zum vorausgehenden 01.10. bei der TBV AöR eingehen. Än-
dert sich das Mindest-Restmüllbehältervolumen aufgrund eines Sterbefalls, kann das Volu-
men ohne Einhaltung der Frist oder der Stichtage auf Antrag unter Glaubhaftmachung des 
Sterbefalls zum nächsten Monatsersten geändert werden. 
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(7) Für die Abfuhr der verwertbaren Stoffe (Bioabfall) werden Bioabfallgefäße in ausreichender 
Zahl zur Verfügung gestellt 

 
(8) Für vorübergehend mehr anfallende Abfälle, die sich zum Sammeln in Abfallsäcken eignen, 

können zusätzlich von der TBV AöR zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von 
der Stadt eingesammelt, soweit sie neben den Abfallbehältern am Abfuhrtag bereitgestellt sind. 

 
(9) Lassen die örtlichen Verhältnisse eines Grundstücks das Einsammeln von Abfällen in Abfall-

behälter nach § 12 Abs. 1 Buchst. a bis e nicht zu, werden anstelle der Abfallbehälter von der 
TBV AöR zugelassene Abfallsäcke bereitgestellt. 

 
(10) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer fototechni-

schen Dokumentation festgestellt, dass die vorhandenen Abfallbehälter für die Aufnahme des 
regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen und sind zusätzliche Abfallbehälter nicht be-
antragt worden, haben die Anschlusspflichtigen die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem 
nächst größeren Behältervolumen zu dulden. 

 
(11) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen auf der Grundlage einer fototechni-

schen Dokumentation festgestellt, dass Bioabfallgefäße oder Papiergefäße mit Restmüll oder 
anderen Abfällen falsch befüllt worden sind, so werden wegen der damit verbundenen Verhin-
derung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- 
und/oder Altpapiergefäße abgezogen und durch Restmüllgefäße mit einem entsprechenden 
Fassungsvolumen der abgezogenen Bioabfall- und Altpapiergefäße ersetzt. 

 
§ 14 

Leerung der Abfallbehälter bzw. Abholung der Abfallsäcke und der sperrigen Teile  
 

(1) Die für den Restmüll und Bioabfall bereitgestellten Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke werden al-
ternierend wöchentlich entleert bzw. abgeholt. In begründeten Ausnahmefällen kann Restmüll 
auch häufiger entsorgt werden. Die für Altpapier und Kartonagen bereitgestellten Abfallbehäl-
ter werden grundsätzlich alle 4 Wochen abgefahren. Die Abfuhrtage werden von der TBV AöR 
bestimmt und ortsüblich bekannt gemacht. 

 
(2) Die gefüllten Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke und die sperrigen Teile müssen an Abfuhrtagen 

um 7.00 Uhr soweit möglich am Fahrbahnrand bereitstehen und sind so aufzustellen, dass der 
Straßenverkehr nicht gefährdet wird. Sie dürfen frühestens am Vorabend hierfür bereitgestellt 
werden. 

 
(3) Wo die Sammelfahrzeuge nicht vorfahren können, müssen die Behälter bzw. Säcke bis an die 

nächste für die Sammelfahrzeuge erreichbare Verkehrsfläche gebracht werden. 
 
(4) Nach Entleerung sind die Abfallbehälter ohne Verzug zu entfernen. 
 
(5) Etwa entstandene Verschmutzungen sind unbeschadet anderer Vorschriften vom Eigentümer 

des angeschlossenen Grundstücks zu beseitigen. 
 

 
§ 15 

Standplatz und Transportweg 
 

(1) Die Abfallbehälter sind bis zur Abfuhr auf den Grundstücken so aufzustellen, dass sie das 
Gesamtbild ihrer Umgebung nicht stören und darüber hinaus ihrem Zweck entsprechend ohne 
Missstände zu benutzen sind. Für die Standplätze und Transportwege gelten die Unfallverhü-
tungs- und Brandverhütungsvorschriften. Darüber hinaus gilt die DIN 30.700 (Großbehälter) 
sowie die DIN 30.736 (Müllbehälterschränke). 
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(2) Hat der Eigentümer eines Grundstücks die Abfallentsorgung mit Großbehältern gewählt (§ 13 
Abs. 1), so ist er verpflichtet, einen Standplatz für Großbehälter zu errichten und zu unterhal-
ten. 

 
(3) Die Standplätze für Großbehälter sind zur Straße hin mit Mauern oder immergrünem Strauch-

werk von mindestens 1,50 m Höhe zu umgeben. Den Standort und die Größe des Platzes 
bestimmt die Stadt nach Anhörung der Anschlusspflichtigen. Außer den bauaufsichtlichen Vor-
schriften sind aus betrieblichen Gründen folgende Bestimmungen zu beachten: 

 
1. Die Standplätze müssen mit einem dauerhaften, nicht lose verlegten und leicht zu reini-

gendem festen Belag (Platten, Pflaster, Beton) versehen sein. Die Standfläche darf nicht 
unter der Höhe des Transportweges liegen und ebenso wie dieser nicht durch Schwellen, 
Einfassungen, Rinnen und dergleichen unterbrochen sein. Es ist weiterhin dafür zu sor-
gen, dass sich Oberflächenwasser nicht ansammeln kann. 

2. Die Standplätze für Großbehälter und ortsfeste Abfallbehälter sollen von Öffnungen von 
Aufenthaltsräumen mind. 5 m, von den Nachbargrenzen mind. 2 m entfernt sein. Ausnah-
men können zugelassen werden, wenn die Standplätze für mehrere Grundstücke einge-
richtet werden. Die Aufstellung beweglicher Abfallbehälter innerhalb von Gebäuden, in 
besonderen gut belüftbaren Räumen, ist zulässig. Die Entfernung der Standplätze für 
Großbehälter von der Fahrbahn soll höchstens 5 m, in Ausnahmefällen bis zu 10 m betra-
gen. 

3. Die Standplätze sind so anzulegen, dass die Großbehälter nicht ohne Krafteinwirkung auf 
die Straße rollen. 

4. Die Transportwege zu den Standplätzen für Großbehälter sind mit einem statisch ausrei-
chenden Unterbau sowie einer geschlossenen und gleitsicheren Decke zu versehen. Sie 
müssen mindestens 1,30 m breit sein und dürfen ein Gefälle bis zu 3 % haben. Die Trans-
portwege auf dem Grundstück müssen stets in einem verkehrssicheren Zustand gehalten 
werden; Schnee, Eis und Winterglätte sind zu beseitigen. Die Transportwege müssen aus-
reichend beleuchtet sein. Großbehälter dürfen nicht durch Gebäude transportiert werden. 

 5. Sind Standplätze als Aussparungen in Mauern angeordnet oder von Mauern umgeben, ist 
für die Innenwände ein leicht zu reinigendes Material als Baustoff zu verwenden. 

 
§ 16 

Entsorgung von Sperrmüll, Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Altbatterien 
 

(1) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt hat im Rahmen 
der §§ 4 und 5 dieser Satzung das Recht, sperrige Abfälle (Hausratgegenstände in haushalts-
üblichen Mengen) aus Wohnungen und anderen Teilen des Wohngrundstücks, die wegen ihrer 
Größe nicht in den zugelassenen Abfallbehältern untergebracht werden können, gesondert 
abfahren zu lassen, sofern sie nachfolgend nicht vom Einsammeln und Befördern ausge-
schlossen sind. § 14 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(2) Folgende Abfälle nach Absatz 1 sind vom Einsammeln und Befördern der sperrigen Abfälle 

ausgeschlossen: 
 a) Hausratgegenstände mit folgenden Eigenschaften: 

- Gegenstände, die eine größere Kantenlänge als 2 m haben 
- Gegenstände, die schwerer als 70 kg sind 
- Mengen, die mehr als 3 m3 umfassen 
- Komplette Haushaltsauflösungen 

 b)  Hausratgegenstände, die im Sinne von Buchstabe a) keine Hausratgegenstände sind, d. 
h. alle Gegenstände, die entweder fest oder vorübergehend fest in einer Wohnung oder 
auf anderen Teilen des Grundstückes installiert sind, z.B Baustellen-/Renovierungsabfälle, 
wie Fenster, Türen, Heizungen, Badewannen etc. 

- Bauhölzer, wie Dielenböden, Holzvertäfelungen, Gartenzäune, Gartenhäuser etc. 
- mineralische Abfälle, wie Waschbecken, Toilettenschüsseln, Bauschutt etc. 
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 c) Abfälle, die über andere Teile des Entsorgungssystems entsorgt werden können, z. B. 
- Hausmüll, Kleinteile, die in Kartons, nicht städtischen Müllsäcken oder anderen Behältnis-

sen herausgestellt werden 
- Wert- und Schadstoffe, die über andere Systeme erfasst werden, siehe § 10 
- kompostierbare Abfälle, wie z. B. Baum- und Strauchschnitt 
- Abfälle, die in den Listen (Abfallkataloge) zu § 5 Abs. 1 aufgelistet sind. 
- Abfälle für deren Entsorgung der Kreis Mettmann zuständig ist. 

 d) Autoteile 
 
(3)  Elektro-und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der Altgeräte gemäß 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall, insbesondere Sperrmüll, 
gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen bzw. können zum Wertstoffhof ge-
bracht werden. Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von 
Altgeräten umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG vor der Abgabe an der Erfas-
sungsstelle zu trennen und der gesonderten Altbatterien-Entsorgung zuzuführen. Dieses gilt 
gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG 
Altgeräte separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.  

 
(4)  Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 BattG) 

als Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsortierten Siedlungsabfall 
einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 BattG nicht für 
Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut worden sind. Die Abgabemöglichkeiten von 
Batterien werden öffentlich bekannt gegeben.  

 
§ 17 

Entsorgung über Abrufkarte 
 

(1) Die Entsorgung sperriger Abfälle und der Elektro- und Elektronikgeräte mit Ausnahme der Ge-
räte nach § 5, Abs. 1 erfolgt auf Anforderung entweder durch ein elektronisches Formular oder 
mittels einer gesonderten Abrufkarte an Terminen, die gesondert festgelegt werden.  

 
(2) Die Abfuhr gebündelter Gartenabfälle (Baum- und Strauchschnitt) erfolgt auf Anforderung ent-

weder durch formlose Anmeldung in Textform oder mittels einer gesonderten Abrufkarte bei 
der nächstmöglichen Entleerung der Bioabfall-Behälter. 

 
§ 18 

Depotcontainer 
 

(1) An zentralen Standorten sind Depotcontainer aufgestellt. Die TBV AöR informiert über die 
Standorte sowie deren Änderungen. 

 
(2) In die zur Sammlung verwertbarer Stoffe aufgestellten Depotcontainer dürfen ausschließlich 

die jeweils hierfür zugelassenen Abfälle zur Verwertung z. B. Glas (Flaschen, Gläser), Papier 
(Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, Kartonagen) eingefüllt werden. 

 
(3) Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen dürfen Depotcontainer für Altglas und Altpapier nur 

werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr genutzt werden.  
 
(4) Abfälle zur Verwertung dürfen nicht neben aufgestellten Depotcontainern abgestellt werden. 
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§ 19 
Anmeldepflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der TBV AöR den erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraus-

sichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie jede we-
sentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück 
wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden.  

 
(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigen-

tümer verpflichtet, die TBV AöR unverzüglich zu benachrichtigen. Wechselt der Inhaber eines 
Betriebes, aus dem bisher regelmäßig Abfälle zur Beseitigung zu einer Entsorgungsanlage 
unmittelbar befördert worden sind, so hat der neue Inhaber dies der TBV AöR unverzüglich 
mitzuteilen und die nach Abs. 1 erforderlichen Angaben zu machen. 

 
§ 20 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 

(1) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer sind verpflichtet, über die Pflichten 
gem. § 19 hinaus, alle für die Entsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört 
insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl 
der Betten in Krankenhäuser, Kliniken, Wohn-, Pflege-, Kinderheimen, Beherbergungsbetrie-
ben sowie Jugendherbergen. 

 
(2) Den Beauftragten der TBV AöR ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden, ungehinderter Zutritt zu den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Auf den 
Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zu-
gänglich sein. 

 
(3) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.  
(4) Die Beauftragten haben sich durch einen von der TBV AöR ausgestellten Dienstausweis aus-

zuweisen. 
§ 21 

Unterbrechung der Entsorgung 
 

(1) Wird die Entsorgung infolge höherer Gewalt, durch Streik, Betriebsstörungen, betriebsnotwen-
dige Arbeiten, behördliche Verfügungen oder Verlegungen des Zeitpunktes der Entsorgung 
vorübergehend eingeschränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so hat der an die 
Entsorgung Angeschlossene keinen Anspruch auf Schadenersatz oder auf Ermäßigung der 
Gebühren. 

         Ist das Abholen der Abfälle aus einem der vorgenannten Gründe unterblieben, so wird es so-
bald wie möglich nachgeholt. Soweit der Betrieb der von der TBV AöR zur Verfügung gestell-
ten Entsorgungsanlage gestört ist, hat die TBV AöR im Rahmen der ihr gegebenen Möglich-
keiten für Ausgleichsmöglichkeiten zu sorgen und darauf hinzuwirken, dass die Störungen be-
hoben werden. 

§ 22 
Anfall der Abfälle, Eigentumsübergang 

 
(1) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle und Gegenstände, die in zuge-

lassene Abfallbehälter oder Abfallsäcke eingefüllt zur Abfuhr bereitstehen oder für die Abfuhr 
sperriger Abfälle (§ 16) bereitgestellt sind bzw. in die im Stadtgebiet im Rahmen der Wertstoff-
sammlung aufgestellten Wertstoffcontainer zweckentsprechend eingefüllt oder an den Sam-
melstellen für Schadstoffe abgegeben werden. 

 
(2) Abfälle, die nach dieser Satzung nicht ausgeschlossen sind, gehen in das Eigentum der TBV 

AöR über, sobald sie eingesammelt und auf die Sammelfahrzeuge verladen worden sind. 
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(3) Die TBV AöR ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder 

suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behan-
delt. 

 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder weg zu nehmen. 
 

§ 23 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der Entsorgungseinrichtungen der TBV AöR werden Gebühren nach der 
zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die öffentliche Entsorgung der TBV AöR 
erhoben. Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
beginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein oder 
mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße 
anderweitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung / Entsorgung bereitgestellt wer-
den und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit 
Abfallfahrzeugen zur Entleerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 
§ 24 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 
 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 
gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungs-
eigentumsgesetzes, sonstige Nutzungsberechtigte und Nießbraucher sowie alle sonstigen 
zum Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von 
ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benut-
zungspflichtige vorhanden sind. 

§ 25 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftska-
taster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
§ 26 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er entgegen 

 1. § 2 Abs. 2 Buchst. b) Speisen und Getränke nicht in pfandpflichtigen, wieder-verwendba-
ren Verpackungen und Behältnissen ausgibt und nicht pfandpflichtige, wiederverwend-
bare Bestecke verwendet; 

 2. § 5 Abs. 1 Abfallbehälter zur Aufnahme von nach dieser Satzung zur Abfuhr nicht zuge-
lassenen Abfällen verwendet; 

 3. § 5 Abs. 2 in Einzelfällen durch die TBV AöR vom Einsammeln und Befördern ganz oder 
teilweise ausgeschlossene Abfälle nicht bis zur Entscheidung der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörde auf dem Grundstück so lagert, dass das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt wird; 

 4. § 5 Abs. 3 der Verpflichtung zur Entsorgung der Abfälle, die durch die TBV AöR von den 
Entsorgungseinrichtungen der TBV AöR ganz oder teilweise ausgeschlossen sind, nicht 
nachkommt; 

 5. § 6 unberechtigt eine Entsorgungseinrichtung der TBV AöR in Anspruch nimmt; 
 6. § 7 als Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks, auf dem nicht aus-

geschlossene Abfälle anfallen, diese nicht von der TBV AöR entsorgen lässt; 
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 7. § 7 als Anschlusspflichtiger oder als anderer Abfallbesitzer im Rahmen der §§ 4 und 5 
die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle der städtischen Ent-
sorgung nicht überlässt; 

 8. § 10 Absatz 1 Altglas, Altpapier, Kartonagen, Kunststoffe, Verbundstoffe, Elektro- und 
Elektronikgeräte, Metallschrott, Holz, Kork, Textilien, kompostierbare Stoffe und die in § 
5 Abs. 1 Ziffer 5 genannten schadstoffhaltigen Abfälle nicht getrennt hält; 

 9. § 10 Absatz 2 die getrennt zu haltenden Stoffe nicht in die hierfür bestimmten Behält-
nisse füllt oder die Behältnisse für Leichtstoffverpackungen bzw. für Altpapier und Karto-
nagen verkehrsgefährdend oder zu frühzeitig bereitstellt oder nach durchgeführter Ab-
fuhr zurückgebliebene Behältnisse nicht unverzüglich entfernt; 

 10. § 11 Abs. 2 Abfall nicht in den von der TBV AöR bzw. in den von dem Dualen System 
der Privatwirtschaft zur Verfügung gestellten Abfallbehältern zum Einsammeln bereit-
stellt oder Abfall neben die Abfallbehälter legt; 

 11. § 11 Abs. 3 als Anschlusspflichtiger nicht dafür sorgt, dass die Abfallbehälter allen Haus-
bewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß genutzt werden können; 

 12. § 11 Abs. 4 Abfälle in Abfallbehälter einstampft, verdichtet oder in ihnen verbrennt oder 
brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter füllt oder Abfälle in nicht dem 
Grundstück zugeteilten Abfallbehältern einfüllt; 

 13. § 11 Abs. 5 sperrige Gegenstände, Schnee, Eis oder Abfälle, welche die Abfallbehälter, 
die Sammelfahrzeuge oder die Entsorgungsanlagen beschädigen oder ungewöhnlich 
verschmutzen können, in die Abfallbehälter einfüllt; 

 14. § 11 Abs. 7 die in § 5 Abs. 1 Nr. 7 genannten schadstoffhaltigen Abfälle nicht nach Art 
des Schadstoffes getrennt zu den Sammelstellen bringt; 

 15. § 14 Abs. 2 Abfallbehälter bzw. Abfallsäcke und sperrige Teile verkehrsgefährdend oder 
zu frühzeitig  bereitstellt; 

 16. § 14 Abs. 4 die Abfallbehälter am Tag der Leerung nicht nach deren Entleerung aus dem 
öffentlichen Straßenraum entfernt; 

 17. § 15 Abs. 3 Transportwege für Abfallbehälter nicht ordnungsgemäß einrichtet und unter-
hält; 

 18. § 18 Abs. 2 als Abfallbesitzer Altpapier oder Altglas nicht zu den von der TBV AöR auf-
gestellten Depotcontainern bringt bzw. Altpapier gem. § 10 Absatz 1 nicht gesondert be-
reitstellt; 

 19. § 18 Abs. 2 in die von der TBV AöR zur Sammlung von Abfällen zur Verwertung aufge-
stellten Depotcontainer andere als die jeweils hierfür zugelassenen Abfälle einfüllt; 

 20. § 18 Abs. 3 Depotcontainer für Altglas und Altpapier am Wochenende oder werktags au-
ßerhalb der erlaubten Zeiten benutzt; 

 21. § 18 Abs. 4 Abfälle zur Verwertung neben den aufgestellten Depotcontainern abstellt; 
 22. § 19 Abs. 1 als Grundstückseigentümer den erstmaligen Anfall von Abfällen, deren vo-

raussichtliche Menge, die Anzahl auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie jede 
wesentliche Änderung der Abfallart, der Abfallmenge oder der auf dem Grundstück woh-
nenden Personenzahl nicht unverzüglich anzeigt; 

 23. § 19 Abs. 2 den Wechsel im Grundeigentum nicht unverzüglich mitteilt; 
 24. § 19 Abs. 2 als Betriebsinhaber seiner Anzeigepflicht aus § 20 Abs. 1 oder seiner Benach-

richtigungspflicht nicht unverzüglich nachkommt; 
 25. § 20 Abs. 1 als Anschlussberechtigter oder anderer Abfallbesitzer die für die Abfallent-

sorgung erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
 26. § 20 Abs. 2 den Beauftragten der TBV AöR den Zutritt zu Grundstücken oder zu solchen 

Betrieben, bei denen Abfälle anfallen, nicht gewährt; 
 27. § 22 Abs. 4 angefallene Abfälle durchsucht oder wegnimmt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- Euro geahndet wer-

den, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen eine höhere Geldbuße vorsehen. 
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§ 27 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.07.2021 in Kraft. 
 

Listen zu § 5 Abs. 1 
 
Liste der Abfälle, die durch die TBV AöR eingesammelt und befördert werden, soweit sie in haus-
haltsüblichen Mengen und gemeinsam mit den aus privaten Haushalten stammenden Abfällen ent-
sorgt werden können: 
 

EAK- 
Schlüssel 

 
Bezeichnung 

 

  
20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industri-

elle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen) einschließlich getrennt gesam-
melter Fraktionen 
 

  
2001 Getrennt eingesammelte Fraktionen (außer 1501) 
  
200101 Papier und Pappe 
  
200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
  
EAK- 
Schlüssel 

 
Bezeichnung 

 

2002 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 
  
200201 biologisch abbaubare Abfälle 
  
200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 
  
2003 Andere Siedlungsabfälle 
  
200301 gemischte Siedlungsabfälle 
  
200307 Sperrmüll 
  

  
02 Abfälle aus der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der Jagd, Fischerei und 

Teichwirtschaft, Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 
 

  
0201 Abfälle aus der Herstellung von Grundstoffen 
  
020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe, nicht kompostierbar 
  
020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
  
020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft, nicht verwertbar 
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EAK- 
Schlüssel 

 
Bezeichnung 

 

  
0203 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, 

Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, 
der Herstellung von Hefe und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fer-
mentierung von Melasse 

  
020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
  
0206 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süsswaren 
  
020601 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
  

  
03 Abfälle aus der Holzverarbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zell-

stoffen, Papier und Pappe 
  
  
0301 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Mö-

beln 
  
030101 Rinden- und Korkabfälle, nicht verwertbar 
  
030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 030104 fallen, falls sie nicht einer Verwertung zugeführt 
werden können 

  

 
0303 

 
Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton 
und Pappe 

  
030301 Rinden- und Holzabfälle, nicht verwertbar 
  
030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling, nicht ver-

wertbar 
  

  
04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 

 
  
0402 Abfälle aus der Textilindustrie 

 
040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer), 

nicht verwertbar 
040210 organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette und Wachse) 

  
040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern, nicht verwertbar 
  
040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern, nicht verwertbar 
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EAK- 
Schlüssel 

 
Bezeichnung 

 

08 Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 
von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und 
Druckfarben 
 

0803 Abfälle aus der HZVA und Entfernung von Druckfarben 
  
080313 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080312 fallen, nur in ge-

trocknetem Zustand und in haushaltsüblichen Mengen 
  
080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317 fallen 
  

  
09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
  
0901 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
  
090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber und Silberverbindungen enthalten 
  
090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen 

enthalten 
  
090110 Einwegkameras ohne Batterien 
  

  
12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikali-

schen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunst-
stoffen 
 

1201 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikali-
schen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunst-
stoffen 

 
  
120105 Kunststoffspäne und –drehspäne, nicht verwertbar 
  

  
15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 

Schutzkleidung (a.n.g.) 
  
  
1501 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpa-

ckungsabfälle) 
  
150101 Verpackungen aus Papier und Pappe ohne Transportverpackungen 

  
150102 Verpackungen aus Kunststoff ohne Transportverpackungen 
  
150103 Verpackungen aus Holz ohne Transportverpackungen, nicht verwertbar 
  
150105 Verbundverpackungen ohne Transportverpackungen 
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EAK- 
Schlüssel 

 
Bezeichnung 

  
150106 gemischte Verpackungen ohne Transportverpackungen, nicht verwertbar 
  
150109 Verpackungen aus Textilien ohne Transportverpackungen 
  

  
17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Stand-

orten) 
 

1702 Holz, Glas und Kunststoff 
  
170201 Holz, nicht verwertbar 
  
170203 Kunststoff, nicht verwertbar 
  

  
18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 

Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmit-
telbaren Krankenpflege stammen) 

 
1801 

 
Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 

Krankheiten beim Menschen 
  
180101 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 180103) in gesicherten Behältnissen 

bereitgestellt 
  
1802 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 

Tieren 
  
180201 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 180202 fal-

len, in gesicherten Behältnissen bereitgestellt 
  
180203 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden 
  
19 Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehand-

lungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 

1912 Abfälle aus der der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortie-
ren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a.n.g. 

  
191201 Papier und Pappe, nicht verwertbar 
  
191204 Kunststoff und Gummi, nicht verwertbar 
  
191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 191206 fällt, nicht verwertbar 
  
191208 Textilien, nicht verwertbar 
  
191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Be-

handlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 191211 fallen, nicht 
verwertbar 
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Bekanntmachungsanordnung:  
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluss des Verwaltungsrates vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Anstalt öffentlichen Rechts vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Velbert, 24.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka  
Vorsitzender des Verwaltungsrates  
 

-------------------------------------------- 

 

Satzung 

der Stadt Velbert 
über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschau und über die Erhebung von Entgelten für sonstige Leistun-

gen des Vorbeugenden Brandschutzes  
 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 aufgrund des § 52 Abs. 5 Satz 1, 2 
in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfe-
leistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) vom 16.12.2015, § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666) folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 
(1) Die Brandverhütungsschau dient dem Zweck, präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtun-
gen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines 
Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte ge-
fährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen. 
 
(2) Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der Feststellung brand-
schutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Ent-
stehung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand 
oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirk-
same Löscharbeiten ermöglichen. 
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§ 2 
Gebührenpflichtige Amtshandlungen 

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen: 
 
a) zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich deren Vor- und 
Nachbereitung. Dies gilt auch in Fällen, in denen die für die Brandverhütungsschau zuständige 
Dienststelle an Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist und dabei zugleich eine Brandver-
hütungsschau vornimmt, 
b) infolge erforderlicher Nachbesichtigungen, 
c) auf dem Gebiet des Vorbeugenden Brandschutzes außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens, 
die mündlich oder schriftlich beantragt wurden und mit der Anfertigung einer Stellungnahme  der 
Brandschutzdienststelle zu einem definierten Objekt verbunden ist,  
 
(2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Er-
hebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in eigener Zuständigkeit an der 
Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder nach Durchführung der Brand-
verhütungsschau tätig geworden sind. 
 

§ 3 
Entgeltliche Leistungen 

 
(1) Entgeltlich sind die Leistungen: 
 
a) einer auf Antrag vorgenommenen brandschutztechnischen Überprüfung vor Ort oder auf Grund-
lage von Planungsunterlagen, einschließlich Vor- und Nachbereitung 
b) für Abnahmen von Flächen für die Feuerwehr und Anleiterproben, einschließlich Vor- und Nach-
bereitung, 
c) die Abnahme/Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage (BMA) und Gebäudefunkanlage einschließ-
lich Wiederholungsabnahme, die auf Grund von Mängeln erforderlich sind, einschließlich Vor- und 
Nachbereitung, 
d) die Inbetriebnahme des Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) sowie die Anwesenheit eines Schlüs-
selträgers der Feuerwehr bei der Wartung, einschließlich Vor- und Nachbereitung,  
e) Mitwirkung bei Einsatz- und Sonderschutzplänen, Feuerwehrplänen, Einsatzplänen, betrieblichen 
Alarm- und Gefahrenabwehrplänen sowie sonstigen Ausarbeitungen (z.B. Brandschutzordnung, 
Evakuierungspläne, Räumungskonzepte), einschließlich Vor- und Nachbearbeitung,   
f) Erstellung von Objektfotos für unter e) genannte Pläne mit Verwendung eines Drehleiterkorb-Fahr-
zeuges oder Löschfahrzeugs, 
g) Beratung von Bauherren, Architekten, Sachverständigen, Fachplanern,  
h) Räumungsübungen und Alarmproben, 
i) Brandschutzbelehrung und Brandschutzunterweisung, 
j) telefonische Beratung im Rahmen vorgenannter Tätigkeiten. 
 
(2) Für die entgeltlichen Leistungen gelten die §§ 4, 5, 8 und 9, sowie die Anlagen 1 und 2 zu dieser 
Satzung entsprechend. § 7 gilt mit der Maßgabe, dass entgeltpflichtig derjenige ist, der die entgelt-
pflichtige Leistung beantragt. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab 

 
(1) Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der Zahl der notwendig ein-
gesetzten Dienstkräfte und Fahrzeuge bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Entgelte für in An-
spruch genommene Fremdleistungen. Bei der Bemessung der Gebühren werden zudem Umfang 
und Schwierigkeitsgrad der Amtshandlungen im Einzelfall berücksichtigt. 
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(2) Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in der Anlage 1 aufgeführten Best-
immungen und Sätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufgeführten Objekte. Die Anla-
gen sind Bestandteile der Satzung. 
 
(3) Abgerechnet wird grundsätzlich im Halbstundentakt. Jede angefangene halbe Stunde wird voll 
berechnet. 
 

§ 5 
Auslagenersatz 

 
Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind zu erset-
zen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 
 

§ 6 
Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 

 
(1) Die zeitliche Folge der Brandverhütungsschau richtet sich bei Objekten, die Gegenstand von 
Sonderverordnungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach den entsprechenden baurechtli-
chen Vorschriften. Im Übrigen ist die Brandverhütungsschau je nach Gefährdungsgrad der in der 
Anlage 2 aufgeführten Objekte in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen. 
 
(2) Fehlen Vorschriften zu den Zeitabständen der Brandverhütungsschau, werden diese von der 
Stadt Velbert unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades von Objekten nach pflichtgemäßem 
Ermessen festgelegt. 

 
§ 7 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte des der 
Brandverhütungsschau unterworfenen Objektes sowie derjenige, der eine Leistung der Brand-
schutzdienststelle gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe c) beantragt. Mehrere Personen im Sinne des Satzes 
1 haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 8 
Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlaß der Gebühr 

 
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluss der Amtshandlung. Die Gebühr wird durch Bescheid festge-
setzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides fällig und innerhalb von einem Monat zu entrichten. 
 
(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Entrichtung 
innerhalb des angegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stundung ist in der Re-
gelung nur auf Antrag und bei einer Gebührenhöhe von über € 700,- gegen Sicherheitsleistung zu 
gewähren. 
 
(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalles 
eine unbillige Härte wäre. 
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§ 9 
Rechtsbehelfe 

 
(1) Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Gebühr stehen dem Gebührenschuldner die Rechts-
behelfe der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S 686) in der aktuellsten Version i.V.m. dem § 110 Justizgesetz NW vom 26.01.2010 (GV 
NW S. 30) in der jeweils geltenden Fassung zu. 
 
(2) Durch Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nicht 
aufgehoben. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau 
vom 18.12.2018 außer Kraft. 
 
 
Anlage 1 
 

Gebühren – und Entgeltsätze 
 
Für die Bemessung der Gebühren und Entgelte nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und über die Erhebung von Entgelten für 
sonstige Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Velbert vom gelten folgende 
Regelsätze: 
 

Dienstleistung 
Vorbeugender Brandschutz    

Gebühr/ 
Entgelt 

Bemerkung 

Inanspruchnahme einer Leistung gem. § 2 oder 
§ 3 dieser Satzung, einschließlich Vor- und 
Nachbereitung, sowie Wegzeiten   
 

 
25,00 € 
 
 

je 30 min und je Beschäftigter LG 2.1 
 

 22,00 € je 30 min und je Beschäftigter LG 1.2 

 
14,50 € 

je 30 min Fahrzeit und je eingesetztem 
PKW 

 
47,50 € 

je 30 min Einsatzdauer und je eingesetz-
tem Drehleiterkorb-Fahrzeug. Das Perso-
nal wird gesondert abgerechnet. 

 
32,50 € 

je 30 min Einsatzdauer und je eingesetz-
tem Löschfahrzeug. Das Personal wird 
gesondert abgerechnet. 
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Anlage 2 
Aufstellung der Objekte für die Gebührenbemessung 

nach Anlage 1 (Gebühren- und Entgeltsätze) der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Durchführung der Brandverhütungsschau und über die Erhebung von Entgelten 

für sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Velbert vom 22.06.2021 

 
Brandschauobjekte    

 

Ziffer Objektart 

1 Pflege- und Betreuungsobjekte 

1.1 Krankenhäuser 

1.2 Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen 

1.2.1 Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen, nach RL über deren 

bauaufsichtl iche Anforderungen an den Bau und Betrieb 

1.2.2 Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 Personen) 

1.2.3 Einrichtungen für körperlich oder geistig behinderte Personen (ab 9 Personen) 

1.2.4 Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder behinderte Personen (ab 20 Personen) 

1.3 Kindergärten , -tagesstätten , -horte 

1.4 Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern 

2 Übernachtungsbetriebe 

2.1 Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten nach SBauVO 

2.2 Obdachlosenunterkünfte 

2.3 Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.) 

2.4 Campingplätze nach CWVO 

2.5 Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO 

3 Versammlungsobjekte - Versammlungsstätten nach SBauVO 

3.1.1- 
3.1.2 

(unbesetzt) 

3.1.3 Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucherinnen und 

Besucher fassen, sowie Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insge-

samt mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, wenn diese gemeinsame Rettungswege 

haben. 

3.1.4 Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen 

3.1.5 Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbere ich mehr als 1.000 Be-

sucherinnen und Besucher fasst. 

3.2 (unbesetzt) 

 

3.3 Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen / Filmvorführungen , nicht ebenerdig , ab 50 

Besucherinnen und Besucher 

4 Unterrichtsobjekte 
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4.1 Schulen nach SchulBauRL 

4.2 Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräumen ab 100 Personen (nicht 

ebenerdig: ab 50 Personen) 

5 Hochhausobjekte 

5.1 Hochhäuser nach SBauVO 

6 Verkaufsobjekte 

6.1 Verkaufsstätten nach SBauVO 

6.2 (unbesetzt) 

6.3 Verkaufsstätten > 700 qm Verkaufsfläche 

7 Verwaltungsobjekte 

7.1 Büro- und Verwaltungsgebäude mittlerer Höhe > 3000 qm Geschossfläche 

8 Ausstellungsobjekte 

8.1 Museen 

8.2 Messe- und Ausstellungsbauten 

9 Garagen 

9.1 Großgaragen nach SBauVO 

9.2 Unterirdische geschlossene Mittelgaragen > 500 qm in Verbindung zu anders genutzten Gebäu-

den 

10 Gewerbeobjekte 

10.1 Gewerbeobjekte zur Herstellung und Produktion 

10.1.1 Betriebe zur Herstellung , Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen 

mit einer Brandabschnittsgröße > 800 qm 

10.1.2 Betriebe zur Herstellung , Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen, 

in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht ebenerdig , mit einer Brandabschnittsgröße > 400 qm 

10.1.3 Betriebe zur Herstellung , Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren 

Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 1.600 qm 

10.1.4 Betriebe zur Herstellung , Bearbeitung und zum Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren Stof-

fen, in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht ebenerdig , mit einer Brandabschnittsgröße > 800 

qm 

10.1.5- 

10.1.6 

(unbesetzt) 

10.2. Gewerbeobjekte  zur  Lagerung 

10.2.1 (unbesetzt) 

10.2.2 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe > 3.200 qm Lagerfläche 

10.2.3 Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, nicht ebenerdig , > 

1.600 qm Lagerfläche 

10.2.4 Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe > 1.600 qm Lagerfläche 
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10.2.5 Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe, nicht ebenerdig, > 800 qm Lagerfläche 

10.2.6 Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5.000 qm Lagerfläche 

10.2.7 Hochregallager 

10.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppen nach FwDV 500 

10.3.1 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe  II A und III A nach FwDV 500 

10.3.2 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe  II B * und III B nach FwDV 500 

10.3.3 Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe  II C * und III C nach FwDV 500 

10.4 Kraftwerke und Umspannwerke 

11 Sonderobjekte 

11.1 Besonders brandgefährdete Baudenkmäler 

11.2l Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2000 cbm in Verbindung zu Wohngebäu-

den 

11.3 Kirchen und Gebetsstätten 

11.4 Unterirdische  Verkehrsanlagen 

11.5 (unbesetzt) 

11.6 Hotel- und Gaststättenschiffe 

11.7 Bahnhöfe mit hohen Personenströmen * 

11.8 (unbesetzt) 

11.9 Flächen für die Feuerwehr außerhalb der klassifizierten Objekte * 

11.10 Justizvollzugsanstalten und Gebäude des Maßregelvollzugs 

11.11 Flughäfen 

11.12 Sonstige Kritische Infrastrukturen * 

11.13 Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse * 

 

* Einstufung der Brandschaupflicht durch die örtlich zuständige Brandschutzdienststelle 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, 29.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
 

-------------------------------------------- 
 

Satzung 
über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

in der Stadt Velbert 
bei Einsätzen der Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, § 52 Abs. 2, 4, 5 Satz 2  und 6 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in seiner Sitzung am 
folgende 22.06.2021 Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Leistungen der Feuerwehr 
 
(1) Die Stadt Velbert unterhält für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine Feuerwehr nach Maß-
gabe des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). 
 
(2) Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG Brand-
sicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht genügt oder genügen kann. 
 
(3) Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Hilfeleistungen erbringen. Ein 
Rechtsanspruch zur Durchführung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. Über die Durchführung ent-
scheidet die Leitung der Feuerwehr. 
 

§ 2 
Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird Ersatz der entstandenen 
Kosten verlangt: 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den   Scha-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

2. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebs für die 
bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- und Sondereinsatzmittel, 

3. von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Absatz 
1, 30 Absatz 1 Satz 1 oder 31 BHKG im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen 
Vorschriften, 

4. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden bei 
dem Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der 
dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von 
dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 
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5. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen 
Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigenschaften oder ihres 
Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und 
Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser ge-
fährdenden Stoffen entstanden ist, 

6. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit Ge-
fahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit es 
sich nicht um Brände handelt, 

7. von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn der 
Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung ist, 

8. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung 
ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

9. von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der 
Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 
 

(3) Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuzie-
hung Dritter. Über die Beauftragung entscheidet die Einsatzleitung.  
 
(4) Entgelte werden erhoben für Brandsicherheitswachen und für freiwillige Leistungen. 
 
(5) Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde oder 
Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind die Kosten für den Feuer-
wehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu erstatten, sofern ein Kos-
tenersatz nach Absatz 2 nicht möglich ist. 
 

§ 3 
Berechnungsgrundlage 

 
(1) Der Kostenersatz und die Entgelte für Personal, Fahrzeuge und Geräte werden nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen berechnet. Es können Pauschalbeträge festgelegt werden. Zu den 
Kosten gehört auch die anteilige Verzinsung des Anlagekapitals und die anteiligen Abschreibungen 
sowie Verwaltungskosten einschließlich anteiliger Gemeinkosten.  
 
(2) Soweit der Kostenersatz bzw. die Entgelte nach Stunden zu berechnen sind, wird der Zeitraum 
von der Alarmierung bis zum Einsatzende in Ansatz gebracht. Maßgeblich ist der Einsatzbericht. Für 
jede angefangene Viertelstunde wird ein Viertel des im Kosten- / Entgelttarif aufgeführten Stunden-
satzes berechnet. Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der Fahrzeuge und Geräte erfor-
derlich machen, wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzugerechnet. 
 
(3) Die Höhe des Kostenersatzes und der Entgelte bestimmt sich nach dem Kostentarif, der Be-
standteil dieser Satzung ist. 
 
(4) Entstandene Sachkosten, die nicht gemäß Abs. 1 geltend gemacht werden, werden in voller 
Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 
 
(5) Für die Beauftragung privater Unternehmen und / oder Hilfsorganisationen wird Kostenersatz 
geltend gemacht. Die Höhe des geltend gemachten Kostenersatzes richtet sich nach den tatsächlich 
angefallenen Kosten. 
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(6) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von Entgelten kann abgesehen werden, soweit 
dies nach Lage des Einzelfalls eine unbillige Härte wäre oder aufgrund gemeindlichen Interesses 
gerechtfertigt ist. 

§ 4  
Kosten- und Entgeltschuldner 

 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 2 sind die dort Genannten verpflichtet. 
Mehrere Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Zur Zahlung von Entgelten nach § 2 Abs. 4 sind bei Brandsicherheitswachen der Veranstalter 
und bei Entgelten für freiwilligen Leistungen der Auftraggeber verpflichtet. Mehrere Entgeltpflichtige 
haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 5 
Entstehung, Fälligkeit und Vorausleistungen 

 
(1) Die Kostenersatzansprüche nach § 2 und der Entgeltanspruch nach § 2 Abs. 4 entstehen mit 
Beendigung der jeweiligen Leistungen. Sie werden mit der Bekanntgabe des Kostenersatz- oder 
Entgeltbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 
 
(2) Die Leistungen nach § 2 Abs. 4 können von der Vorausentrichtung des Entgelts oder von der 
Hinterlegung einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht werden. 
 

§ 6 
Haftung 

 
Die Stadt Velbert haftet bei der Erbringung von freiwilligen Leistungen gemäß § 1 Abs. 3 dieser 
Satzung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Velbert i. d. F. Vom 18.12.2018 außer Kraft. 
 
 

 
Anlage 

 
Kostentarif 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
in der Stadt Velbert 

bei Einsätzen der Feuerwehr 
 

Kostentarif 
 
Zeiteinheit/ Menge 

Entgelt 
in Euro 

1. Einsatz von Personal  

 
1.1 je Arbeitsstunde eines(r) Beamten(in) der Laufbahngruppe 

2 
 ab dem 1. Einstiegsamt bis unter dem 2. Einstiegsamt, 
ehemals  gehobener Dienst oder eines(r) vergleichbaren 
Angestellten 

je Stunde 50,00 € 
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1.2 je Arbeitsstunde eines(r) Beamten(in) der Laufbahn-
gruppe 1 
 ab dem 2. Einstiegsamt, ehemals mittlerer Dienst oder 
eines(r)  vergleichbaren Angestellten 

je Stunde 44,00 € 

1.3 Ehrenamtliche Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr  

 Je Stunde  25,00 € 

    

2. Einsatz von Fahrzeugen   

2.1 Hilfeleistungs- Lösch – Fahrzeuge (HLF), 
Löschgruppenfahrzeug (LF), Tanklöschfahrzeug (TLF) je Stunde 65,00 € 

2.2 Kraftfahrdrehleiter mit Korb (DLK) 
je Stunde 95,00 € 

2.3    Geräte‐ (GW), Rüst‐ (RW), Schlauchwagen (SW) 

je Stunde 59,00 € 

2.4 Wechselaufbaufahrzeuge (WLF), Abrollbehälter (AB) 
je Stunde 195,00 € 

2.5 Einsatzleitwagen (ELW ), Kommandowagen (KdoW) 
je Stunde 41,00 € 

2.6 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF), Bus, PKW 
je Stunde 29,00 € 

3. Brandmeldeanlagen 

3.1  Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 
und 8) Löschzug pauschal 

646,00 € 

 

3.2 Vorsätzlich grundlose Alarmierung (§ 2 Abs. 1 Nr. 9) 
Müssen aufgrund der Meldung weitere/s Fahrzeug und 
Personal eingesetzt werden, erfolgt eine zusätzliche Be-
rechnung nach Nr. 1 und 2 

Löschzug pauschal 975,00 € 

4. Sicherheitswachdienst 

4. Einsatz für eine ohne erforderliche Prüfung weitergelei-
tete Brandmeldung eines Sicherheitswachdienstes Löschzug pauschal 646,00 € 

 In den vorstehenden Tarifen sind die Kosten für Kraftstoffe, Öle, Schmierstoffe sowie die 
für den Einsatz in den Fahrzeugen mitgeführten Geräte enthalten. 

5. Brandsicherheitswachen  
 

  

5.1 Entgelt je Sicherheitsposten (nach § 27, BHKG) 
je Stunde 25,00 € 

5.2 Der An- und Abmarsch wird nach Zeitaufwand zum Stun-
densatz von 5.1 berechnet. 
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6. Sonstige Leistungen 

 
 Für sonstige Leistungen und Materialien, die in diesem Kostentarif nicht aufgeführt sind, 

werden die tatsächlichen Kosten berechnet. 
Hierzu zählen u. a. Lösch- und Bindemittel inkl. deren Entsorgungskosten, die 
Vermietung von Geräten der Feuerwehr, aber auch die Kosten, die durch den Einsatz hil-
feleistender Feuerwehren oder anderer zur Unterstützung hinzugezogener Dritter entstan-
den sind. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, 29.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 

 
-------------------------------------------- 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Verkaufsstellenöff-

nung am 19.09.2021  
im Zusammenhang mit  

dem Fest „Schlangenfest“ 
2021 

 in Velbert-Mitte 
vom 22.06.2021 

 

§ 1 
 

(1) Die Verkaufsstellen in Velbert-Mitte dürfen im Bereich 

 Friedrichstraße zwischen Thomasstraße und Am weißen Stein 

 Thomasstraße bis Poststraße 
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 Poststraße zwischen Friedrichstraße und Thomasstraße 

 Kolpingstraße zwischen Friedrichstraße und Mittelstraße 

 Bahnhofstraße zwischen Friedrichstraße und Kölverstraße 

 Nedderstraße zwischen Friedrichstraße und Hofstraße 

 Kurze Straße zwischen Friedrichstraße und Oststraße 

 Blumenstraße zwischen Friedrichstraße und Blumenstraße Nr. 4 

 Grünstraße zwischen Offerstraße und Oststraße 

 Oststraße 1 

am Sonntag, den 19. September 2021 im Zusammenhang mit dem Fest „Schlan-
genfest“ 2021 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 
§ 2 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb 
der nach § 1 zugelassenen Geschäftszeiten bzw. Örtlichkeiten offen hält. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

5.000 Euro geahndet werden. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vel-

bert in Kraft.  

Velbert, den 22.06.2021 
Stadt Velbert als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Velbert, 29.06.2021 
gez. Dirk Lukrafka 
Bürgermeister  
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Bekanntmachung 
über die Aufstellung der Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan 

Nr. 624.02 – Friedrich-/Grün-/Boven-/Oststraße  – 
vom 22.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
18.05.2021 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Aufstellung der Aufhebungssatzung für den  Bebauungsplan Nr. 624.02  – Friedrich-
/Grün-/Boven-/Oststraße  – wird beschlossen.  

2. Der Geltungsbereich umfasst den Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans Nr. 
624.02  – Friedrich-/Grün-/Boven-/Oststraße  – gemäß beiliegendem Lageplan. 

3. Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien durchzuführen. 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 22.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  
über die Aufstellung der Teilaufhebungssatzung für den Bebauungsplan 

Nr. 750 – Nordfriedhof – 
vom 21.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
17.12.2020 folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Die Aufstellung der Teilaufhebungssatzung für den  Bebauungsplan Nr. 750  – Nordfriedhof 
– wird beschlossen.  

2. Der Geltungsbereich der Teilaufhebungssatzung umfasst den nördlichen Teil des Geltungs-
bereiches des bestehenden Bebauungsplans Nr. 750  – Nordfriedhof –  gemäß beiliegen-
dem Lageplan.  

3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien durchzuführen. 
. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 21.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 420 – Ortszentrum Neviges 
vom 21.06.2021 

 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
18.05.2021 folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 420 – Ortszentrum Neviges – wird beschlossen. 

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 420 – Ortszentrum Neviges – ist der beige-
fügten Abgrenzung zu entnehmen. 

3. Die Bebauungspläne Nr. 417 – Bernsaustraße – 2. Änderung (Teilbereich), Nr. 419 – Wil-
helmstraße -, Nr. 422 – Mittlere Elberfelder Straße – (Teilbereich) und Nr. 422.01 – Mittlere 
Elberfelder Straße ‒ (Teilbereich) bei Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 420 – Ortszent-
rum Neviges ‒ innerhalb dessen Geltungsbereichs aufgehoben. 

4. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie entsprechend der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien 
durchzuführen. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 21.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  

über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 516 – Neustraße 

vom 21.06.2021 
 

Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
18.05.2021 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 516 – Neustraße – wird beschlossen. 
2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 516 – Neustraße – ist der beigefügten Ab-

grenzung zu entnehmen. 
3. Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. 
4. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) sowie entsprechend der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien 
durchzuführen. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Velbert, den 21.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  
über die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 518 – Leimkuhl ‒ 1. Änderung 
vom 22.06.2021 

 
 

Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 
18.05.2021 folgenden Beschluss gefasst: 

 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 518 - Leimkuhl - 1. Änderung wird beschlossen. 
2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 518 - Leimkuhl - 1. Änderung ist der beige-

fügten Abgrenzung zu entnehmen. 
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung ist gemäß § 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) sowie entsprechend der vom Rat der Stadt Velbert beschlossenen Richtlinien 
durchzuführen. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein - Westfalen (GO NRW) kann die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebenen Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Velbert, den 22.06.2021 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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Öffentliche Ausschreibung 
 

Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeit aus:  
 

 Aufbereitung, Pflege, Wartung und Dokumentation von Feuerwehr-Einsatzkleidung 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


